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Vorwort.

ick durch diese Blattn die der

Juden in Liv und Kurland von der frühesten Ver

bis auf die Gegenwart, also von dem

kleinsten Anfange der jüdiscbcn 9iicdcrlassung
selbst bis zu ihrer Constituirung zu Gemeinden, so

wie von der niedrigsten Geringschätzung und Be

drückung bis zu einem bedeutenden Grade von Ach

tung und Bürgerrechte derselben, objectiv darzu-
stellen versucht h«be, bin ich wohlbedächtig bemüht

allco Dasjenige, welcbes bis hiezu in Be

zug auf die dasigen Juden nicht nur zum Vortheile,
sondern auch zum Rachtheile derselben, geschrieben,
diöputirt, oder durch Gesetze und Verordnungen
emanirt worden ist, speciell anzuführen, damit

Jeder, zu welcher Partei er sich auch bekennen mag,

einen klaren statistischen Ueberblick von der cultur-

geschicktlichen Entwickelung derselben gewinnen und

daraus unparteiisch einen pragmatischen Schluß

hieben könnte. — Durch eine mühsame und genaue

Zusammentragung von Urkunden, Verhandlungen
und Notizen in Bezug auf die Geschichte der dasigen
Juden, die ick theils aus Manuscripten, theils aus

seltenen Druckwerken entnommen habe, glaube ich
Denen, welche sich für diesen Gegenstand interessiren,
einen wesentlichen Nutzen erwiesen, und vielleicht
auch manchem gewandten Staatsmanne das lästige
und zeitraubende Geschäft des NachschlagenS und



Nacksuchens deS alten staubbedeckten Materials er-

spart oder erleichtert zu kaben. — Bon meinen

Glaubensgenossen aber, und namentlich von denen,
welche den kiesigen Provinzen angehören, hoffe ick

insbesondere, daß sie diese Blätter in so fern als

eine willkommne Erscheinung begrüßen werden, da

darin die Erlebnisse ihrer Vorfahren, deren Leiden

und Freuden, enthalten ist, und demnach aus Na

tional-Anhänglichkeit und Pietät diesem Bücklein

ihre Theilnahme nicht versagen werden.

Mitau, 196:t.

Der Verfasser.



Ulrich in Livland und Kurland ') als ehemalige Ordens

ltterthümer sich die Jude« in den ersten Jahren drrRegierung der

Schwertritter, besondero in der Zeit, wo in Rom Inquisition
und Pädstc gegen wütheten, keiner wcscntlichru Duldung

zu erfreuen hatten. so steht dennoch zu vermuthen. daß dirstldcn

in diesen» Staate schon früh, mindestens um die Mitte dcö sechs

ahnten lahrhundertp. wrnn gleich nicht als eine constituirtc Gr

mrinde fest ansäßig waren, doch oder liier und da eine ge«
räume Zeit hindnrch sich aufgehalten uud gewisse Gewerbe deine

de« haben, um so wahrscheinlicher. da sie einerseits schon zu der

selben Zeit in den benachbarten Ländern dieses Staates zahlreiche
Gemeinden bildeten und also ohne Zweifel zu einem öfter» Per

kehre niit Bioland und Kurland Veranlassung fanden; andererseits

feiner Zeit Kommerzen zu treiben, oder Zölle uud Accise zu haben
gestattet werden solle sPrgl. t?»ot >i„tij. snb vvevm .luclaei--

vvro.) Nichtsdtstoweniger scheinen Juden nicht vlotz in dem so

genannten litlhauisch livländischen Gebiete und in den angrenzen
den Städten, sondern höchst wahrscheinlich auch in der livläud!

schen GouvernementSstadt Riga sich auch nach dem Jahre l.',til

ausgehalten und seitdem sogar einen gewissen Kandel getrieben zu

haben; was zum Theil nicht bloß aus den dort befindlichen alten ju
dischen Gottesäckern zu schliefen ist. sondern daß auch Sebastian
Müufterus < welcher um dir Mitte des sechSzehuten Jahrhunderts'
lebte) in seiner ..tv«»»>im»^i!>s.l>i«" Zürich Artikel

«Lhsflant* wie folgend schreibt Lnfflant und Lüttow sevnt

Kurland iü qeqtiuvaiti«r ein ininichrv Mouvrinement und eine drr io

lisedes Gonvkinemtnt iit iml' <» t>k» aetiKn» nrst»r»ngti» dm

aetiöitk.
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etliche fürnehm Statt, die treyben Handel mit Pohlen, Teut-

schen und )üdden u. f. w" Denn nachdem durct' die Unterwer-

fungsakte zwischen dem letzten Groß oder Heermeister Gotthard
Zeltler und dem Könige Sigismund August von Polen, letzterer
die Herischast über Livlaud und Erstcrc» vao >>erzogthum Kur

land unter Polen? und Oberherrschaft n melt. konnte mau

mm um so weniger den in Polen damals so seht begünstigten und

in Ansehen stehenden Juden den (sinttitl j» die uuumehr demKö

uige von Polen untergebenen Provinzen Liv und Kurland oirekl

versagen, und so wurden dieselben hier und iv Kurland, ungcach
tet des oben erwähnten Vertrags nicht selten auch beim -<>andci

betroffen und zu demselben stillschweigend zugelassen Daß in

dessen in Livlaud wede» um diese Zeit, noch auch bio zum acht

zehnten )ahrhundtll übellmupt von einer festen Atiedcrlassung der

unter Bildung vou (Gemeinden die irtn könne, so»
der» daß allem Velinntheu nach. Tirienigen. die der Handll

n. s w. yieher führte, als Fremdlinge betrachte« wnrden und sicti

nur zeitweilig aumehalten baden. ist böchst wahrscheinlich
jüdisch, Arzt uud Philosoph Saloiuo ocl au»

Creta, der im labre atts seiuer Aieisc imch zum

Fürsten Raeziwil. bei dem er als Leibarzt engagirt sich auch

eine Zeit lang in Bioland aufhielt, erwabin qiuchfaUo nicht

Mindeste vou einer jüdische« Niederlassung daselbst, vieiniehr de

iuerkt er in einem Briefe an seinen gelebNeu freund den Karaiten

den Nathan in Troki, daß »i sich Zeit in Xwlaad. m

ciuem vou allem geselligen Brrkeln nut dc» indisch religiösen Bit

dung abgeschnittenen bennde. <Vrgl l»eizk< » > !
( ii<,l»l»n!,jm» Berlin Hedr. 2>i dagegen

erzählt er von seinem Ausentballe beim Fürsten Nacziwil iv

thaucu, daß et daselbst viele und unter denselben auen

viele (belehrte und Wißbegierige angetroffen habe, wobei er Ei

nige nambaft macht <i>»i'l XXXV»
Was die spatere Zeit bio nach dem Anfange des achtzehnten

betrifft, während welcher unter schwedischer
Herrschaft stand, so ist wenig Grund zur Vermuthung vorhau

den. daß die in dieser Periode sich >n Bioland irgend wel

eher Begünstigung in Bezug auf Handel uud Gewerbe zu erfreuen

gebabt bätten. da dieselben zur Zeit auch in Schweden nicht ge
dttldet werden dnrftcn. uud initbiu obuc Zweifel jener im Unter



9

werfungSvertrage vom Z IS6I enthaltene Punkt in Betreff der

Ausschließung der Juden jetzt in seiner ganzen Kraft ausgedehnt
wurde. Erst nach dem Anfange des achtzehnten Jahrhunderts,
nachdem die siegreiche Macht des russischen Kaisers Peterl diese
Provinz eroberte, erhielten die Juden seitdem hier einige Begün-
stigungen. Denn wenn gleich die Ausrechthaltung der alten Pri-

vilegien v. I. !SKI auch von Peter I bestätigt wurde, so geschah
diese Eonfirmation doch nur in so fern, alö jene Privilegien nicht
den allgemeinen ReichSgesetzen stricte entgegen wären: nach welchen

also den Jude» in Livland wenn auch nicht direkter Handel und

(bewerbe gestattet, doch mindestens aber ein zeitweiliger Verbleib
uud eine geWiste Beschäftigung nicht versagt worden sein tonnte.

Unter der Kaiserin Kathariua II traf man bereits in Riga einige

angesehene Juden an. die in Krous Podräden u. s. w. betheiligt
waren, so wie anch Einige, welche auf besoudere Verwendung eine

Begünstigung erhielten i und durften sie steh daselbst theils
Zahre lang, theils auch für immer unter der Benennung von

Schutzjude u ungestört aufhalten, und seit dem Jahre !78t)

eristirt daselbst bereits auf der Moskauschen Vorstadt eine privile-

girte, gemiethete Snnagoge Doch die Erlaubniß zu einer defini-

tiven Niederlassung der Juden als constituirte Gemeindein eiuer

Stadt LivlandS, und zwar mit gesetzlicher Erlangung
des Bürgerrechtes daselbst, beginnt erst nach dem Jahre 1785.
wo die Kaiserin Katharmall einen Utas erließ spublicirt durch
die Rigasche Statthalterschafts-Regierung deu W.März 1785

.H« des Inhalts, daß in dem von Kurland zum Rigaschen
Gouvernement resrituirten Klecken Schlack, welcher demnächst zum

Marktflecken erhoben werden sollte. erlaubt sein soll, Allen uud

Jede» ohne Unterschied der Geburt und Religion sich daselbst nie-

derzulassen oder in die dasige Bürger oder Kaufmannschaft ciuzu

schreiben: in Kolgc dessen sich hier auch eine gewisse Aluahl von

jüdischen Familien zur Ansledcluug meldeten und sich einschreiben

ließen. Allein wegeu eingetretener unvorhergesehener Umstände,

nach welchen der Flecken <-chlock eine anderweitige als früher im

Plane beabsichtigte Organisation erhielt, siedelte sich gleich an-

fangs ein großer Theil der zu Schlott zugeschriebenen Edräer,
und stit dtm Jahre 1812 iv Veraulassuug der danmUgen Kriegs-
uuruhen sast der ganze übrige Rest ders.lben. so daß daselbst
nur noch einige wenige ebräische Individuen wohnhaft

2
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bfn, - nach der benachbarten, nur c'iro» 4 Meilen von Schlack
kntfcrntcu Gouverneineutostadt Riga, hinüber, woselbst sie sich al-

so mit den znr Zeit liier an 15 Familien befindlichen, sogenannten
Schutzjudkn zu einer und derselben Gemeinde vereinigten. und

unter der Benennung „Schlocksche Edräergemeinbe, z>
Riga domicilirend" ihre Kronsabgaben direet an den livl.Ka

meralhof zu Riga entrichteten, und einen Kahal. einen Rabbiner,
der zur Zeit zugleich das Amt eineö Ruß Kaiserl Censors für heb-
räische Bücher dekleidete), zwei gemiethete Synagogen (außer
einem Bethause für die meist auS Polen und Litthaueu angereiste«
frenidtn Edräer. fastalle zumtZhassidälSmus oder zursogenaun
tenstrengen Sekte gehören), einen Begräbnißplah sammt einem ba

selbst zum Behufe der BeerdigungS Odservanzen anfqefiihrten Ge

baude ?c besitzen durften. Wa? indessen die besonderen RechtSver
hältnisse derselben zu der damaligen Zeit sowohl, als auch unmittel

bar nach derselben betrifft, so sind dieselben vorzüglich in den

RegierungS-Verordnungen vom 29 Juli 18N. 20)uli 1817.
13. December 1819 und 29. Deccmder 18S2 enthalten, welchen
Verordnungen allen, der llkao Eiiitg dirigircnden Senats vom

22. Mai 178«. der Allerhöchste namentlich, Besehl vom 2!j. No

veinber 1791 und vom ??t Juni 1794. so wie der Allerhöchst tu

stätigte Doclad über die Verbesserung des ZustemdeS der Ebräer

vom 9. Februar 1805 und das Allerhöchste Manifest vom I )o
nuar 18t)7 zu Grunde gelegt worden sind Das Wichtigste der

selben, welches lediglich aus die Edräer in Riga bis zum )ahre
1822 Bezuz hat. durfte in Nachstehendem zusammengestellt wer-

den: Zu den vbräern, welche zu einem bleibenden Aufenthalte in

der GouvernenuntSstadt Riga berechtigt wurden. gehörte» zu.

Zeit: ») die Schukjuden. uud zwar 15 Familien an Zahl, nebst
ihren Frauen und Descendenten; jedoch mit Ausschluß derjenigen
weiblichen', welche an Männer verheirathet worden. deren Auf
enthaltsort sich in ei«ei« andern Gouvernement befindet, die also
ihren Männern dahin zu folgen verpflichtet sind. Die Schutzjuden
mußten iv den Vorstädten wohnen, und konnten nur ausnähme

weise mittelst besonderer einzuholender Bewilligung, in der Stadt

selbst ihr Domicil nehmen Sie durften Herbergen und Garküchen
sur die angereisten Edräer halten, alle Handwerke mit Ausnahme

der Schlosser und der Gold und Silberarbriter betreiben, jedoch

nicht der in dem für Riga emanieren HandwerkSreglement enlhal
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»encil Vorschrift zuwider, mit Gesellen arbeiten. und nnr Hand
langer zu Hilfe nehmen, wenn eS die Arbeit erfordert Ber

stattet wurde ihnen aber ibic Kinder »i dem selbst betriebene»

Handwerke zu «nterrichten , oder sie zu Erlernung eines Hand
wcrkco zu einem andern Schutz > oder Schloekschen Juden bis zur

Mündigkeit zu geben, und sich so wechselseitig in der Ausbildung

ihrer Kinder zu Unterstufen. Sie durften ferner auf dem Jahr
markt in Riga. so wie auch in den Kreisstädten handeln, jedoch
nicht mehr als jeder eine Bude halten; endlich sich zu Handlan
gern verdingen li> Tic bei drin Grlichtsrlcckln Schlott zur Kauf

Mannschaft oder zum Kopfstcuer-L>clad angeschriebenen Ebräer.

welche seit dem Labrc in Riga wohnhaft gewesen sind.

An den Edräcrn. welche vi einem bleibenden Aufenthalte in

dem Genchtsstecken Schlott berechtigt wurden, gehörten i dieje-

nigen Ebräer. welche daselbst zur Kaufmannschaft oder zum K opf

steuer-Oclad bei der v Revision ausgenommen worden sind, und

deren rechtmäßigen TeScensentcn >>> Tic Rigasche» Schutzjuden
Die Sehwitschen Ebräer, welche stt)on im Zahre inRigei

domieilirten. nnd dmen daselbst bis aufs Weitere bleibender Aus

enthalt gestattet wurde > waren «ierselbst eben nur zu derselben

.Handtirung und nicht mebr als die Schutzjuden berechtigt, und

selbst diejenigen, weiche sich bei dem Gtrichtsstecken Schlott zur

Kaufmannschaft anschreiben ließen, konntenals Gildegcnossenin der

Stadt Riga. so wie in allen andern Städten deS !ivl. Gouver

iitments nur diejenigen Rechte. die in dieser Hinsicht den fremden

Edräern zustehen, genießen, nnd blieben daher wegen ihrer cigcnt
uchti, HandelSbcrrchtigung als Kauftcutc nur auf den (Berichts

stecken Schlack beschränkt Tic zurKaunnaunschaft oder zur Kopf

steuer angeschriebenen Schloekschen Ebräcr. die nicht imZabre

in Riga wohnbaft gewesen und. Ederen Zahl aber zu keiner Zeit ei

uige wenige Seelen überstiegen hat) dursten daselbst, in ibrcmWobu

orte Schlack, zwar Handel, alle Handwerke obne Auonabme. und

zedtS andere bürgerliche RabrungSgewrrdr betreiben, wurden aber

uir Zeit iv der GouvernementSstadt Riga nur aufAufenthaltSscheine.

weiche ihnen die Polizei von ('»zu t» Wochen. diS auf? Weitere,

unentgeldlich zu ertheilen hatte, geduldet: sie dursten dajeldst die

den übrigen hier ansäßigeu gestaltetcu Handtirungen

betreiben wogegen ihnen aber der Eintritt in die andern Städte

des livländischen Gouvernements nicht anders als auf Plakatpäfse
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gestattet wurdt In Hinsicht dtr frtmdtn, hier angtrtifttn Ebrätr.

wtlcht entweder ans andern Gouvernements, oder vom Auslande

auf gewisse Zeit hieher kamen, um entweder ihre Handelsgeschäfte

als Kaufleute oder PrttaschtschikS zu betreiben, oder sich in Ke-

sten zu vervollkommnen, oder eine besondere Geschicklichkeit in ibren

Handwerken und Gewerben abzulegen, ward festgesetzt, ,daß
selbige ohne Ausnahme hier nur iv so weit ihren Geschäften nach-

gehen können, als sie dazu nach den Reichsgesttzrn und den Riga
schen besondern Rechten autorisirt sind, mithin auch die Dauer so

wie der Ort ihres Aufenthaltes daselbst nur nach den Geschäften

und Verhältnissen. in denen sie sich hier befinden, bestimmt wer-

den müsse Alle angereisten Ebräer müssen. um der Polizei die

Aufsicht über dieselben zu erleichtern, in besondern ludtnherbrra.cn
wohnen, und nur wenn rs dir Umstände erfordern, könnt hitrin

eine AnSnabme statuirt werden. jedoch nicht anders, alö nachdem

dazn dit GkNkbmigunq von derPolizei-Verwaltung eingeholt wor

den ist. Die fremden Ebräer sind gehalten sogleich nach ihrer An

kunft sich persönlich bei dtr Polizei zu meldtn. welche letztere ihre

Legitimation gehörig deprüft. Die Herbergswirthe aber sind ver

vstichtet jeden Tag zweimal die bei ihnen einkehrrnden Ebräer an

zumelden und dieselben sofort bei ihrer Antust »n daö dazu von

ihnen zu haltende Buch einzuschreiben Dieses gilt auch in Hinsicht

solcher fremden Ebräer. die sich ttwa zu dtn gottcsditnstlichrn Vtr

richtnngrn der EbräergtMtinde, z. B. als Vordtttr. Gtsthrolltn
Sehrtiber u. s. w. iv dtn Herbergen einfinden/

Zn Folge deS am Nt. April erschienenen namentlichen

UkaseS, worin unter Ändern verordnet wird. daß die Gouverne

mentSstadt Riga und der stecken Schlack zu dtn Orten

an wclchtn den Ebräern bttibrndtr Aufenthalt grstatttt in

deren Grundlage die Ebräergemeindt zu Riga die derselben laut

gedachten UkaseS zustehenden Berechtigung geltend marticn

tntstandtn wrgtn dtr Dtutung ditseS UkaseS in Brziebung auf dlt
Ebräer in Riga Bedenken, welche im Z«hre 1841 mittelst Aller-

nächst bestätigten Refrath-Gutachten vom 17 Tecember des
selben Jahres dahin entschieden worden sind. l) daß die Ebräer,
welche thatsächlich biö jetzt ihren beständigen Aufenthalt in Riga
gehabt habtn. bei dieser Stadt definitiv angeschrieben werden
sollen und daselbst wohnhaft bleiben können, ohne jedoch das

Bürgerrecht zu genießen oder unbtwtglicheS Eigenthum erwer
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bell zu dürfen 2) Den Ebräcrn. nicht nur an» ander» Gouver

nementS sondern selbst auch auS dem Klecken Sehlock ist eS vou

nnn au verboten sich nach Riga, überzusiedeln. 3) Den Ebrüe»».

welchen es krost ditser Verordnung erlaubt ist in Riga angeschrie
bcn zu werden, wird eS zur Pfiicht gemacht, deutsche Klewuug zu

tragen. 4) Ja Hinsicht der Bestimmung der Rechte, nach wel-

chen die Ebräer in Riga Handel treidea dürfen. wird in der de

finitivcn Anordnung über den Rigaer Handel im Allgemeinen
festgesetzt werden.

Dieser. Befehl wurde bereits im Zahre vom livl Ka

meralhofe in Erfüllung gebracht, indem die bisher sogeuannten
Schlockschcn Ebräer in einer Anzahl von 517 Seelen numnehr zu

Riga unter dem Namen .die Ebräergemeinde zu Riga"
angeschrieben wurde». (Vgl. Allg. A. d. )d». 1846 .Hl? S)

Zm Zahre 1 850 hat die Ebräergemeinde sich veranlaßt gesun-
den

,
um Concession zum erb - eigenthümlichen Ankaufe eines

Grundstückes zum Behufreiner Synagoge, dir diö hiezu bloß ge

miethet war. nachzusuchen, worüber ihr »och am Schlüsse defsel
ben ZahreS die Eröffnung gemacht wurde, daß iv Berückstchtigung
drr am 17. Deccmber 1"4lAllerb bestätigten ReichSrath Gut

achten. nach welchen den Rigaschen Ebräcrn gestattet ist sich dci

dieser Stadt anschreiben zu lassen und in derselben seste Wohnsitze
zu nehmen, das Verbot für sie, unbewegliches Eigenthum zu

erwerben. aber nur Jeden von ihnen persönlich angeht, und nicht

auf die ganze Gemeinde bezogen werden kann. der ehema

lige Herr Minister deS Innern Graf Perowoki dahin entschiede»

hat, daß er es für gerecht finde, de» Evräern in Riga zu gestatten,
in der Mostauschen Vorstadt zum Gottesdienste der Gemeinde ein

eigenes Hauo zu haben.

Schon seit dein Jahre l>>4o besitzt die Gemeinde auSschließllch
für den Unterricht ihrer Jugend eine Allerhöchst bestätigte Schule,

an welcher ein «'hristlichrr und drei jüdische Lehrer fungircu. welche

von einer dazu verordneten Karobka von 50 Kov S. für jedes
Stück geschlachtete Hornvieh von der zur Tilgung der

ztronsabgaben der Ebräer hier bestehenden Karobka) uud von

einem Theile der Einkünfte an Paßgcdühren der fremden Ebräer.

unterhalten wird Der Rest der Einkünfte an Paßqebührcn wird

mit zur Besoldung deS RadbincrS und deS Synagogcn-PersonalS.
so wie auch zur SnnagogenMierhe verwendet Al? Prediger der
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Gemeinde. Dirigent und ReligionSlehrer der erwähnten Schutt
wurdt bri Eröffnimg derstlden Dr. Mar.. Lilienthal 01,0 Uaiern

btrufrn. wrlchtr diese Funtiion bio zum Schlüsse des Jahres !>>tl

bekleidete. Sein Wirken dastlbst würd? vou Allerhöchster Stelle

huldreich anerkannt, indem ihm schon gleich zu Ansauge das Glnek

zu Theil geworden ist. einen werthvollen Brillantriog von S r

Majestät demHerrn undKaiser. als Gnadengeschenk über

sandt, zu erhalten. Mit dem Beginne des Jährestß42 wurdt der-

selbe alsCommissariuS bei der zur Zeit in St Petersburg aufAller

höchsten Brschl dcim Ministerium der BolkSauftlärung errichteten

Robbiner Commission zur Bildung der Ebräer in Ruizlaud ange

stellt, und seine durch diese» Abgang von Riga bei der dortigen

der Dieses, welcher damalsalo Nebenlehrer bei derselben Schule

sungirte, interimistisch übertragen, der dieses Amt dis zum zweiten
Semester beS lahreS 1V43 bekleidete Roch in demselben Jahre
wurde zur definitiven Witderbesttzung dieses erwähnte« Amtrö

und zum Predigrr der Gemeinde der Dr. Abraham Neumann.

gleichfalls aus Baiern. beruscn. dem i» letzterer Zeit zugleich auch

dao Amt eiueö Commissariuo zu besondern Aufträgen in jüdischer
Angtltgcnhtit beim General-Gouvernement übertragen wurl>lM»q

Unter den hier verstorbenen jüdischt» Männern, welche steh als

Rabbiner, eifrige Vertreter der Gemeinde, oder durch literarisch,

Leistungen einen Ruf erworben haben, find besonders zu er

wähne»! Rabbi Mos»s Ezechiel Maz. Rabbiuer und edräische,

Zensor, geb »in Jahre lltitt. gen Rabbiner Aron Elkan

gest. t8Al; Gebrüder Eisik und Älosco Solomon Letzterer
welcher ii» Jahre ltzält in cintin Alter von 74 lahren starb, be

kleidete rhemalo das Amt eines hebräischen TranSlateuro. Der

sclbr zeichnete sich auch durch seine allgemeine Mildthätigkeit aus,

die n ohne Rücksicht ans Religion und Nation einen» Jeden ange

dciht» liejz. So z. B. schenkte er vor einigen Jahren an einem

unddtmsclbt» Tage seinerGemeinde cmc» prachtvollen goldgestiettc»
Vorhang sur die heilige Ladt i» dtr Snnogogc, und zugltich drr

christlichtn Gemeinde eine gleichfalls sehr prachtvoll qrarbeitrte
Altardecke sür den Altar der St Petri Küche zu Riga Ferner
Gebrüder Lrvi, gtnannt Bamberger. Hirsch lenles. genannt Ja

eobsohn. H. Hamburger. F. Fromnold und Benjamin Rachmann;
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Aitern, welcher im Zahre 1852 starb, war viele Zahre hindurch
KahalSmann und beeidigter TranSlatcur der hebr. Sprache. Auch

gab derselbe nachstehende Schriften heraus: 1) Schir u. s. w, d. ii.

eine Huldigu»as«Hymnt in hebe. Spracht, bei Gele-

genheit der KraaungSfeier Se. Majestät deSKaiserS
NitolauS: im Namen der HigaerZSraeliten-GtMtin
de verfaßt von B Nachmann. (Lithographie) Riga lß2ti 4

2) l'emunntl, d.i. Abriß Ntbst Erörte

rungtn dtS im Buche Ezechiel4o. 5 ff. rrwühntrn
Tempel« (Lithographie) Riga IB2<> Fol li) « r nsck».

lnHim d. i ein Abriß nebst Beschreibung
der Stadt leru sa I eni Bon B 9c Riga IB2K. 4.

Von vr. Lilienthal stnd während seines ehemaligen Aufent

Halts in Riga nachstehende Schriften erschienen: 1) Rede bei

der feierlichen Eröffnung der ifr. Schule in Riga, den

Is.Zanuarlß4o. Gehalten von vr. Lilienthal. Rigalß4V
14 S. 8. 2) Rede am hohen NamenSfesie Zhrer Ma

jestät unserer Allergnäd ig sten Kaiserin Alerandra

Fcodorowna. d 21. April 1840. gehalten von Vr.

Max. Hilieatt/01. Aum Besten beS ifr. FrauenvereinS
gedruckt. Riga 184(1 8 14 S Rede am Dankfeste für
die von Sr.Kaiserlichen Majestät den nach dtmEherson-
schenGouvernementauSKurlandwanderndenhedrä-
ischen Kolonisten-Familien erwiesenen Wohlthatcu

GehaltenindergroßenSnnagogezn Mitau. den!!!

Zuli 1840. von vr.M S. Lilienthal. Riga 1840, B.WS

4) Predigten in der Synagoge zu Riga, grhalten

von vi. M. S. Lilienthal. Riga 1841 8. 158 S Diese

Predigten sind dem ehemaligen Herrn Minister der VolkS-Auftlä

ruilg gewidmet. 5) >1nc?i«! d. i Verkündigung
des Heils, vonVr. Pc. Lilienthal, als Programm Ul seiner

im Austrage der Regierung angetretenen Mission in Betreff der

Verbesserung der geistigen und bürgerlichen Verhältnisse der Juden
ii» Rußland. Wilua 1841. 8. Endlich. 6) Einen Aufsatz
übrrHtrder: abgedruckt im Journal d. Ministeriumö derßolkd

Auftlärunq 1842.

Die livtändische GouvernttuentSstadt Riga, deren Bevölkerung

überhaupt '.'ti.tAM Seelen angenommen wird. zählt gegenwärtig

an ISO edräische Familien. Darunter sind Kaufieute dritter
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Gilde, 3 Hof-Opttter und Mechaniker, (es sind diese die Gebrü-

der Titzner, und führen den Titel: Optiker und Mechaniker Sr.

Kaiserlichen Hoheit deS Thronfolgers Casare witsch.

Alexander Nikolajewitsch: der Chef dieser Gebrüder. No-

mens Michel Titzner. besitzt die große goldene Medaille für Kunst,

und hatte noch außerdem das Gluck. daß ihm auch von einigen

Mitgliedern der Allerhöchsten Kaiserlichen Kanutte verschic

den? werthvolle Gescheute Allergnüdigst veelieheu wurden)! ferner
l Elcktriseur und MechanituS. l Petschierstecher und Graveur. !

Goldstieter. 2 Uhrmacher. 2 Drechsler. 2 Pfeifenkünstler. 2 Po«

senjieher. 1 Eigarrrcndeher. l Glaser, I Weder, 3 Parapluiema
eher. 2Sattler, 3Schuster, 5 Mützenmacher. 5 Schneider, 4Klemp
»er und Maler. t> privilegirte Herdergswirthe und Garkoche,
endlich l Zahnar-zl. l eraminirterElementarlehrer undein TranSla

teur der hebräischen Sprache. Die Uedrigen nähren sich als Privat-
Erpeditenre, Kleinhändler nnd Trödler Riga ist die einzige
Stadt im ganzen russischen Reiche, in welcher die allgemeine

in Betreff der Ebräer eine Ausnahme statuirt

hat. So z. B. haben die dortigen Ebräer einen Kahal. tvel

eher aber in allen andern Gouvernements, in denen den Edräern
bleibender Aufenthalt gestattet ist. traft de« UkaseS vom lv. De-

cember 1844 aufgehoben und die Gemeinden unter die unmittel-

bare Verwaltung der Stadtmagisträlc uud Stadtdumen gestellt
worden sind Ferner ist die Rigasche ebräische Gemeinde von

drr im Senats Utasc vom I September verordneten Licht

steuer. kraft Aumerkuug desselben Ukascs djgpensirt. so wie in

dieser Gemeinde auch, weil daselbst keine besondern hebräischen
KronS- und Privatschulrn außer der öden erwähuten Aller

höchst bestätigten Hebräerschule, vorhanden sind die in al

len Gouvernements Allerhöchst vrrordnete, nnd auch daselbst be

nndlich gewesene hebräische Schulcomission, laut rincr später»
Verordnung vom Ministerium der Volks - Aufklärung auszuhebc»
defohltn worden.

Was die ursprünglichen Fundamentalgesetze der rhemaligelt
Herzogthümer Kurland und Semgallen in Hinsicht d.!

.vuden betrifft, so waren dieselben von denen deö eigentliche» Liv
lands keineswegs verschiede», und stand den Juden nach Ana
logie des i» jenem llnterwerfungs Vertrage v 1.',6l enthatteneit
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Privilegiums. daß die Juden bloß ktiue Eommerzen betreiben

und keine Zölle und Accise zu halten berechtigt sein sollen —

wahrscheinlich auch in diesen Herzogtümern schon früh die bloße

Niederlassung ohne Berechtigung zum Handel, oder auch oft

mals ein zeitweiliger Aufenthalt zum Behufe eines gewissen
Handels Nichts entgegen; obgleich dieses ihnen in späterer Zeit
bald erschwert, bald gänzlich verboten wurde. Dagegen erfreu

ten sich die Juden im Piltenschen Kreise seit der srühesten und bis

auf die späteste Zeit uicht nur eiuer ungestörten Duldung, son-
dern sie waren auch, da jcueS Privilegium vou lä6l aus bad

Stift Pilten temeu direkten Bezug haben konnte. - unter Bit

dunH vou Gemeinden zu Handel und Gewerbe gesetzmäßig be

rechtigt; ja sie genossen daselbst schon im Jahre l.',«n daS Bür

gerrecht uud Biete von ihnen besaßen unbewegliches Eigenthum')

Im Jahre l?!) 7bekleidete zu Hasenpoth ein Jude Nameno Eu

chel dao Amt emcs Rathvhrrru des dortigen Stadtgerichtes und

trug die gewöhnliche Amte' Uniform. Bergl. auch in Bezug aus
die Inden im Piltenschen Kreise Punkt 5 deS Namentlichen Ukases

vom Jahre 1798 spublicirt »eittelst Patents Einer Kurl. Gou

vcrncmentS-Regierung v M. Ottober 1798 5,»1, Nr 4587). —

Da dieser Kreio in der Nähe der Hafenstädte Windau uud Lidau

deltgeu ist. so tmg auch dieser Umstand viel dazu dci, daß die

Stadt Hascnpoth von jeher eine nicht unbedeutende Zahl angese
hener nnd reicher Kaufleute jüdischer Konfession zu ihren Bcwoh

item zählte, welche zum Theil über See meist aus Preußcu herü
ber kamen und sich hier ansiedelten Tic Haupt llrsache der so

aünstigen Verfassung der Juden in diesem Kreise mag wohl da

von herrühren, de: letzte Bischofs iv Kurland. lohauu von

"iiinchhaustn. der im sechszehnten lahrhtindert das sogenannte
kurisehc Stift Pilten alo Bisthum erb und eigenthümlich besaß,
es den damaligen Ilmstanden absah. daß der bereits gar zu sehr
zerrüttete Ordensritter-Staat Livland sich nicht lauge mehr hal

ten. sondern über kurz oder lang die Beute irgeud eines Rachbar
staateS werden würde. Demgemäß ging er schon früh mit dein

Plane um, seiu gedachtes Eigeuthuin durch Berkum vi retten,

dabei war nunmehr sciu Eiser sür die Erhaltung einer kirchlichen

') Vnql den «ussat, dk» Htr.ii «tancwoty in Vit»f
227. v.X li»s, i'iver die «nsirdrtunq der Hedriirr in, Russische» «etche.
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Versassung völlig erkaltet, vielmehr suchte er. so lange er noch Ei

aeuthiimer dieses Kreises sein rannte uud durfte, alle mögliche
pecuniäre Vortheile. die sich »tun eben darboten, m benutzen;
was Wunder also. daß er auch die Gelegenheit reiche Juden iv s

Land zu ziehen, benutzte, wobei er ohne Zweifel nicht leer ans

ging und sich durch die Aufnahme derselben gut rentirtc. Wirk

lich verkaufte er endlich gedachte? Biothum schon im Jahre lbtit»

au den König Friedrich 11. von Dänemark, welcher es hinwieder
den» .Herzogt Magnus vou Holstein übertrug. Nach dessen

Lode. geriethrn die beiden Könige, Stephan von Polen und

Friedrich 11. von Dänemark. über dao Besitz nnd Hoheiwrecht
des Piltenschru Kreises in Streit, der Mmkgrcu von Branden

>>ma, bot sich zum Mittler an nnd surch dessen Bemühung kam

nun ein Bertrag unterm lt> April 1 vi Kronenburg zu

Staude, nach welchem der Piltenschc Kreis dem Könige von Po
len sür eine gewisse Smuinc zugeeignet, dem Biarkgrafen von

Brandenburg aber, der dieses Geld vorgeschossen hatte. atS sein

Psand in Besitz gegeben wurde. sVgl. Nettelbladt im I?'a«ae
ivuili S. 129). <Ta nun die im Unterwerfunqö
veitrage v I. l5t!1 erwähnte Klausel ii» Bezug aus die Anö

schlieszung der Juden von standet ?c .'c eigentlich nur Livland.
nicht aber den selvstständig gewordenen Kreis Pilten tangiren

konnte, vielmehr die dortigen Juden seitdem dieser Kreis dnnl'

den Kronenbürger Vertrag unter polnische Botmäßigkeit gcncth.
in dem Könige von Polen einen mächtigen Schuuliug erhalten

haben, so blieben dieselben auch im der neuen Vcrfafsmiq ungrstört
in ihren erworbenen Rechten, wrlchc auch später bei den emanirten

>!ieiche>tagoeoustitutiouen von 1?t,7 und l7k»8 nicht im Mindesten

gesährdet wurden sVergl Ziegenhorn v Beilage S 447 j

Minder günstig und je nach den Umständen bald mit mern,

bald mit weniger wechselndem Glücke.war dao Schicksal der Juden,
besondere» n«eh der Untcrwcrtüng an Poicn. im eigentlichen Knr

land tScu gallen mit einbrgrifftn). Drnn wenn ihnen auch, wie

bereits oben rrwähnt ist. Kraft der Fundamentalgesttzt dieser Her

zoqthümer nicht ganz der Aufenthalt in denstlden verboten gewesen
sein mag, nnd obgleich dci Herzog v9n Kurland als Basal von

Polen deu im letztqcnaliutcii Staate so schr brgünstigten uitd in

Auschtli slcheudeu Juden nicht gut den Zutritt zu diesen Herzog
Ummern ganz verwehren louutc und mochte. so wurde ihueil indeneu
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der Aufenthalt daselbst fast zu allen Zeiten und namentlich feit

lätU verleidet und erschwert, indem einerseits die Städte ihr«

Privilegien nicht bloß gtgen die Juden. sondern sogar auch gegen
jeden Fremden, wie z. V. auch gegen die dort von Zeit zu Zeil

herüberkonuncndrn und hausirenden Italiäncr und Schotten usw

möglichst wahrnahmen; andererseits auch besonders nicht zugeben
mochten. daß die Juden sich auch in diesen Herzogthüinern wie in

dem Pilten schen Kreise festsetzten. sich im Lame der Zeit wie dort

dao Bürgerrecht erwerben, und demnächst alodaun die städtischen

christlichen Bürger beeinträchtigen möchten. Nichtsdestoweniger
hielten steh auch daselbst nicht nur früher, sondern auch nach der

Unterwerfung an Polen Inden auf, welches auch ans den alten

jüdischen Vegräbnißplätzen zu ersehen iit, indem sich hier einige zum

Theil noch gut erhaltene Grabmaler mit hebräischen Inschriften
aus den ersten und letzten Decennicn des sechszchntcn lahrhnnderts
bcfindrn. Iv Folge des Volts-Aufstaudro vom lahrc Il»ä4 in

dem benachbarten Polen und Litthaueu jedoch, während welchem

die dortigen Juden trotz der Protection drö Königs von Polen.
durch die Vorurteile des nicht gebildeten und ;ur Zeit sich in einem

sehr gereizten Zustande benndlichen Volkeo viel zu erdulden hatten,
Wurden auch tue Kmländer. dem Verfahren jener Landen nachah
mtud, zu höchst nachtheiligen Gesinnuugen gegen die in ihrem Lande

steh aufhaltenden Juden hingerissen, worauf sie dieselben Vertrieben.

Anch die Freiherren Gebrüder Hector Friedrich und Neinhold von

der Osten - Sactcn, welche auf ihrem in Kurland belegenen Erd

gründe die Stadt Neu Subbath gnindctcu. stellten nunmehr in

den ersten Paragraphen der am .V April Uikii; von ihnen gege

denen Stiftuugö Urkunde in Vetren der Juden unter Ändern» daö

Gesetz wie folgend fest! ,So wollen Wir auch keinem Juden in

UnsererStadt zu wohnengrftattcn,auchNieinandcnvon ihnen einen

Krug aufzubauen erlaubt»»" Nach Ziegenhorn jedoch, sollen

nach der Unterwerfung an Polen sogar mthr als ein ganztS Zahr
hundtrt hindurch, also mindesteus ungefähr diS ll>7<» gar keine

Juden in Kurland sich aufgehalten haben lVcrgl Ziegenhorn s

Staatsrecht 8 57<> ). was aber nicht wahrschrinlich ist. indem schon
die oben trwähntkn alten jüdischen Grabmaler dae« Gegentheil
diestr Vrhauptung bewtiskni jtdtnfaliS mögrn die letzteru. wem»

auch nicht von cinrr festen Ansitdrlung. doch aber von

3'
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einem zeitweiligen Aufenthalte der Juden auch in »«» Zahrhun
dcrt nach der Unterwerfung an Polen, ablegen.

das <sndc des siebzehnten lahrhundcrts fan»«a.ftch hu

wieder Juden ein, und fingen sogar wieder an. Zolle vi arreudircu

nnd Couuucrzen zu treiben, woraus ihnen zwar nunmehr nicht eiae

gänzliche Duldung versagt, jedoch die Zölle zu arrendircn und sich

mit Commerzen zu beschäftigen abermals streng im ganzen Lande

verboten wurde, so daß wenn sie bei dieser Beschäftigung detrosfeu
werden würden, sie für infam gehalten und ihnen hinführo gm

l.liitii Schutz, wrder vom Laudcofürstcn noch von irgendeinem
Ändern sufsragirt werden sollte (Vcrgl. Landtäglicher Abschied vom

Jahre llii)2. )j <j uud 8 2i>>. Seitdem lebten dieselben

als in einem besondern Quartiere, in der sogenannten ludengasse

wohnen '»ohl erging auch seitdem in Folge einiger Vorstellung
vou Snlcu der städtischen Bürger, einige Male der Herzogliche
Beseht, die Juden auo dem Lande zu weisen; allein der Adel, dem

sie »icht nur keinen Schaden zufügten, sondern im Äcgettthclt. sich

demselben auf manehcrlei nützlich machten, protegirte du'e!

ben und suchte die Vollstreckung jeuer Ausweisung nach Kräfte»

zu hintertreiben, bis endlich nachstehcndcs Herzogliche Edict vubli

cirt wurde Es lautete wie folgend:

Vandr dlnciMlirndv auv denen Äciiitkii. .«märn. Stödten nni> hielten vi:,

ucii >>,tktUcr uuter einer iiginl>«fteu Pöve unank>srttlich zu deweilstci-

liqen, schon »l,l,imell>lt rtscritiiiet, in Ätaaßen Wii dem

nnd denru stük>trn tiöchst nnctitl,ciliq qeflindrii. >it dMino in voriaen Zeiten
niininrr qeduldel worden, ond denen a>.> dior>rriq,r t^bser

Vr.cc.,Non qromM: anM d« eine, ode, vn andere Jude .»>' Mftli<l'.
«irnze nuct, t>lc,r> ;umU.delftii"V Zrin Vctr-Sni wrio.l!

sslviqcl sofort .huiidirsl amomniei!. »nd rdcr uünt ertafleu wrr!»ti.

sotltr, vl-vor der oder oicjrni»r oao taali .irordmn !t I Aeichswalei . .»>,

trinkt lind adgrtrnqtn: )n uiaaizen nn.n »och dencnirnigta. weiche sich »vi
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der Vtrboil, vou> Anfange dirir? lanrc» n«I, im Landr aekaltr». ober au»

inzwischen fortaeganae». da» „eordnkte tinaetlitdrn, nnd dir Anwrsende

vor dir ElUaanqene da» «ufqktansent zu entrichten, und soqlrich auch vor

Srzirinma. dtrc, »ch.tvc,eqöinttrn sechowochenUichenFi istad. täglich I «rieh»-

Ni.nr, -.11., aviuttaqni comprlliit wcivtn sollen. Zndrffen sowohl die Wodl

.icdolnmrns?vtnätl,t. >il>> und Ofiiriantm. droqlrichril

avrr sik nicht sich untkr dtrqlkichen Borwand lanqerim Lande auf-

nuc wtitcrn odrr Vrception zu halten not. Unreundlich dtrser uutrr

Unsrnn aewöhnlichrn Handlichen und lustege«. qeyebe» M
DauM, am 2!. Mann -um,' 1714.

8.) dinand. Herzog zu «urland.

Doch da der Herzog meist zu Danzig residirtc uud das Ae

gierungSruder seines Staates fast ganz in den Händen der Ober

rathe ließ, so ist anch dieses Edikt nie in seiner ganzen Kraft

die herzogliche Kasse floß, so sahen die Inden dieselbe doch nur

als eint sehr mäßige Kontribution sür ihren Aufenthalt daselbst.

keintSweges aber als Strafgeld an; ja es dauerte nicht lange, und

selbst diese Pön er.istirte daselbst nur dem 3!amen nach. Als

bieraus im Innre I7l? die «°ommissorialische Decision. welche die

allgemeine Landesverfassung naber seslsctzte, emanirt wurde,
wurden in derselben die Juden nicht gänzlich von dem Verbleibe

in Kurland, sondern ausdrücklich nur t» iuro brnxmuli A «m»

,«>«-tn«li ansgeschlosirn. uud ihnen nur untersagt, sich in den

Herzogtümern den Privilegien nnd lanbtäglichcn
>?eblüsstn zuwider, aufzuhalten sßgl !)cx'. Oomw. c>o

1717 i»<l (ilnv. in Bald nach dieser commisso

nalischcn Decision nahmen die Oberrätbc dco Landes. trotz
des herzoglichen Verbotes, nicht ailrin dir Jesuiten, sondern anch

dic'luden gegen eine Snmiuc Geldes unter mancher Begünsti-
gung wieder«f. gegen welche Ausnahme später selbst drr Herzog
nicht protestirtt. lßergl. Ludwig Gebhardts Geschichte von

Kurland, Halle l?8N. 4. S lW ) Da den Juden für die

Freiheit in Kurland zu wohnen, unter Ändern, auch eine Summa
von 400 Rthlr Albertus fthrlich zu zahlen auferlegt wurde.
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welche dieselben aber nicht bezahlten so warb festgesetzt, daß
kein Besitzer ihnen in seinem Gebiete cmc Wohnung erlaub»

lLaildtägl, Abschied von 17IN. ß 2l). Hieraas versprachen die

im Lande theils wohnhaften, theils handeltreibende!' Juden,
sowohl die alte Schuld von 2000 Rthlr. All,, abzutragen. alo

auch künftig jahrlich 400Rthlr. Alb. zu zahlen; in Holge dessen
ihnen der weitere Verbleib im Lande gestattet wurde (Landtag!
Abschied v, 1724. 8 27). Allein sie blieben sanmselige. u»

prompte Zahler, nnd wurden deshalb angewiesen. daö Land bis

Johannis 172kgänzlich zu räumen (Landtägl. Abschied v. 1727.

87j Doch im Zahrc ! 7.'jo wurden nicht nur diejenigen Juden,
welche Brauntweindrenner und Handwerker waren, und also den

christlichen Einwohnern keinen Schaden verursachen konnten, son

Zahlung von 400 Rthlr. erlassen wurde; und seit diesem Jahre

cr.islirt bereits in Mitau ein förmlich organisirtcr jüdischer Todte»

gräber-Verein, sammt einem vom Herzoge concessionirten jüdi-
sche» Gottesacker, uud zwar aus einem zur Stadt Mitau gehört

qcii Ticsc Loncessiou zu einem eigentlichen
und selbftständiqen GotteSaeker. soll laut Annalen der. g. dachten

Vereins «I»' ein gewisser

den Zthlldah beim Herzoge, erwirkt haben.

Nachdem aber viele Juden unter dem Vorlvande. daß sie

»Branntweinbrenner und.Handwerker wären. die aber zu solchen

kcineswegtS gehörten, sich im Lande wieder einfanden, ward im

Jahre t7:!2 bestimmt, daß von der gesammte» im Lande bennd

lichen ludenschaft. dis zum künftigen ordentlichen Landlage, jähr
lich 400 Rthlr. Al'v bezahlt werden sollten sLandtägl Adsch. v.

17.t2, tz 27). Und auf dein Landtage im nächstfolgenden Jahre
wurde verordnet, daß sich alle Juden ohne Ausnahme, dis zum

uächstcn Landtage zu ihrem Abzüge fertig halte» sollten. Doch
aus dem im Jahre 1735 gehaltenen Landtage ward nur dafür
gesorgt, daß die von de» zu zahlenden 400Rthlr Alb. ohne
Unterschleif einkommen möchten, so wie sie auch zur Abtragung
ihrer Schulden im 17-t>> bis zum ordinären Landtage ron

servirt wurde». Dock grrade jetzt herrschte eine allgemeine Miß

stinunung gegen die Juden. Die Ursache davo» war folgende!
Nachdem Herzog Ferdinand im 17A7 zu Danzig gestor-
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den «nd mit ihm de? Kcttlrrsche Stamm erloschen war. folgt?

ihn: der Graf Ernst Hahann Kiron in der Regierung als Her-

zog von Kurland Dieser suchte seine Reichthümer möglich»

zu vermehren, und bediente sich zu diesem Zwecke unter Ändern»

auch emes gewissen Hosjuden, Namens Lipman (Levi), dem er

einen beträchtlichen Theil der Verwaltung seiner Finanzen über

trug, und dessen Rather sich öfters, vorzüglich in

qenheittn. erholte, derselbe ging so weit, diesem )ndeu
verschiedene Handelsmonopole ausschließlich ertheilen, von

welchen er den Nntzcn n»it diesem theilte. Natürlich veranlaßte

dieser Umstand, daß die Stände in der Holge der gesammten
abgeneigt wurden sVergl. hierüber auch die Note in

der allgemeinen Encyklopädie von Ersch und Grnbrr, I. Sekt.
Band 10, p 247). Tie Holge davon war. daß im Jahre
I7AÄ festgesetzt wurde, daß bis Johannis l«4l) alle Ariden ohne

Ausnahme, das Land und die kurische Grenze verlassen sollten

(Landtag! Abschied v >7:w, 7) Doch wurde, damit sie ihre
Schulden bezahlen könnten, ihr Ansenthalt noch eine Zeitlang
vrolongirt; als sie aber, wegen der von ihnen nicht abgetragenen

Schuld, noch im )ahrr !74t» im Lande waren, wurde auf dem

Landtage beschlossen, daß kein einziger Jude drei Wochcu nach

Johannis des l747sten Lahres in Kurland augelrosfeu werden

sollte (Landtag!, Avsch v l ?4t». ij ti >) Nichtsdestoweniger blieben

sie nach wie vor im Lande, obgleich ber landtägliche Schluß von

!?.'>-» lLandtägt Absch v 2<>> die Ausweisung dcrsel

ben wiederholte.
Unter Regltiung des Prinzen nnd Herzogs (sarl erschien

am 20 September l7<><> wiederum ein strenger Befehl, wegen

lhrer gänzlichen Au^wtlüing. worin besohlen warb, daß nach

unter irgend einem erdenklichen Vorwandc. aufhalten solle: und

so sie in der Residenzstadt Mitau auf den Straßen oder in ihren
Quartieren, der Verordnung zuwider, angetroffen würden, er-

aussen, zur Staupe geschtageii und der Stadt verwiesen wechen.
zugleich aber Dieje»tHen. welche Htden den Aufenthalt verliehen,
fiscalisch cititt und ungesäumt geschwätzig bestraft werdeu sollen
Damit aber auch der vielfältige Prätcut der . als ob sie

Reisende und Hrcnide seien, gänzlich wegfalle, wurde m demselben
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Befehle vorgeschrieben, daß die fremden, auch mit Polnischen und

Lithauischen HandelSprodukten nach Mitau handelnden Juden,
weuu sie dieses ihre« erlaubten Handels wegen nach Mitau korn

mcn sollten, sich sogleich de; dem Bürgermeister melden und

von seidigem einen Hreizettcl auf einen oder ein paar Tagt, nach

Beschaffenheit ihrer Geschäfte, auszunehmen schuldig sein sollen;
wosür Diejenigen, die nicht auS fremden in herrschaftlichen Ver-

richtungen mit Pässen hieher kommen, jedes Mal einen Sechser

zn erlegen haben solle«i ferner, daß dergleichen fremden und rei-

senden Inden, besondere Quartiere angewiesen werde, in welchen
und sonst nirgends, dieselben zu logiren verpflichtet sein sollen,

Zugleich wurde den kurländisrhen Zollbeamten vorgeschrieben!

daß. wenn »ich bei ihnen künftighin Juden zur Verzollung ihrer

Kramwaarcn. die sie durch das Land zu dringen gemeint wa

ren. melden sollten, sie die Waaren nach empfangenem Zoll
versiegeln. welche von den )uden nicht eher entsiegelt werden

dürften, als bis sie aus den Herzogthümcrn hinaufgekommen
sein würden. Damit dieser Beseht zu ledermauus Wissenschaft

gelange, wurde er an.drei nach einander solqcnden Sonntagen in

den Kirchen dieser Herzogthümer, von den Kanzeln herab ver-

lesen, sowie anch an allen öffentlichen Orten, an Krügen und

Landstraßen u, s, w, affigirt.
Hart tastete uun dieses Edikt auf die unglücklichen )uden in

Kurlands denn rS wurde diesmal mit vieler Strenge gegen sie

geübt, so daß wirtlich nicht selten vorkamen, wo sogar

mancher jüdische, sonst rechtschaffene Greis, wegen des betroffenen

unerlaubten Aufenthalts körperlich gezüchtigt wurde lVrrql. über

dieses Edikt Unland Spalte l>7) Die Veranlassung zn

diesem so strengen und harten Befehle wird unter Ändern« ledig
lieh dem Umstände zugeschrieben. daß ein Jude gestohlenes Hofs-

gut angekauft haben soll, wofür die ganze )udenschaN büßen mnßte

Glücklicherweise änderten sich bald die Umstände zu Gunsten

denen Umstände, seit dem 1740 gclrln hatte'), mmiiuhrvom

Kaiser Peter 111 uirnckberufen, und schon im Jahre I7tU

Provinzl»rlrttnitt> ln den köstsceqollvkniemeino -l, Petrrodurg. 184.V- N
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von der Kaiserin Katharina 11. in seine Rechte auf Kmland

wieder eingesetzt. wo er zuletzt auch, nach der Restauration. von

den Polen anerkannt wurde, so daß er l7t»lt die rnhig

seinem Sohne Peter überlassen konnte. Dieser Fürst, dessen (He-

ittüth nicht mir durch die virljährige Verbannung znr äußersten

Sanftmuth gestimmt und sür die Bitten der Juden empfäugltm

tvard, sondern auch gleich bei seinem ersten Regierungsantritte
mit den Letzter« snmpathisirte (siehe oben S. 2t), behandelte nun

Dieselben mit einiger Milde und verlieh ihnen jetzt in seinen Va»

den so manche Eoncessionrn. Unter der Regierung seines Sohnes

Peter kamen die Zuden im Jahre 1775 bittschriftlich ein, und

baten, die von dessen Vater ihnen gegönnten Concessionen im

bestätigen und ihnen einen ruhigen Aufenthalt in Kurland zu

gewähren, welches Gesuch der Herzog Einer versammelten Kur-

ländischen Ritter - und Landschaft zur Begutachtung vorlegte, die

Diarien vom 21t Octoder 177 >. S. 2<!: vom lt! 177<i.
S S 1: vom « Februar 1778. S. Nil. 171. 178. tvtt. tB9 u

SIO. vom 14 September S. 37. 49. 97, 202. 22ä. 227.
u 243). Als jedoch die Juden hierauf in demselben

mit einer abermaligen Bittschrift einkamen, erhielt der LandeM

nollmächtigtr. Kanimerherr Wilhelm Ernst von der Brüggen von

Einer Kurländischen Ritter- und Landschaft den Auftrag, einen

Plan Duldung der )uden uul> einzureichen, wel-

cher auch den von demseloen entworfenen Plan im l<^t»

smeidüng über diese ausgesprochen werden

konnte, indem noch im >rhre vom Kammerherrn

Peter Magnus von der Hcckc ein anderweitiger Plan, der übr'.

GenS edensallS günstig und größtentheils mit dem entern

Plane übereinstimmend aucmel. eingereicht nnd dieser aus dem

Randlage hin und wieder modmeut wurde, worauf dann verschie-
dene Unterhandlungen zwischen dem Herzoge und der »utterschast
gepflogen und die Entscheidung dieser Sache solchergestalt von

1775 ab, von einem Landtage zum andern und noch zuletzt aus

dem vom IU. Januar 1787 wieder aus den nächsten Landtag
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ausgesetzt worden ist'): so hatten sich doch schon jetzt die Jude»,
eines ruhigen Aufenthaltes in diesem Hcrzogthume und in dessen

Residenzstadt Mitau w ersreueu. und ohue die allendtiche Eut

schriduug abzuwarten, erhielten die Inden, aus Verwendung einiger
hohenPersonen, die Erlaubniß, bei der Residenzstadt Mitau. ob-

wohl nur außerhalb des eigentlichen Stadtgebietes. Handel zu

treiben: ja. sogar in der selbst erhielt ein Jude. Naineiw

Mcner Krcslawr. die Erlaubniß, einen Gasthos halten, ldr»

man H6tel de Jerusalem nannte, welches HauS noch jetzt als Ein

sahrt eristirt uud gegenwärtig V> S. Michetsohn gehört.) und

>m 17X4 legte Kuliua» Borkum den Grund zu der von

ihn» aus eigenen Mitteln erbauten geschmackvollen Synagoge,
lwelche gegenwärtig Eigenthum des KausmannS Hriedlied ist.) so

sen Bade Mitchell) aufführte
Dem gedachten Kalman Borkum und seinem Bruder Samson,,

so wie auch noch dem Hofjuwelier Rabbi Behl den hackadosch R

Beujamin, verdanken die kurländischcn Juden im Allgemeinen, und

die jetzt so zahlreiche Mitausche judiscl)c Gemeinde ins Besondere,

ihre Organisation und Eristenz. indem dieselben nicht nur beim

Herzoge in Ansehen und Gunst standen. und daher auch sich nach

K rasten sür ihre Glaubensgenossen zu verwenden nicht ermangel

ten. sondern sie leisteten der (Gemeinde durch ihren mildthätigen

Eharacter auch noch besonders in pccuniärcr Hmsicht wichtige

Dienste. Diese Gebrüder Borkum sind merkwvroiqmveise in

einem und demsciben Jahre (I7«>) in den jüdischen Todtendr

ftattungs Verein <(. iielnillr-lv!».>>>. >>!»>uisammen eingetreten
und auch in einem und demselben Jahre <>828) wieder zusammen

ans denrselden durch den Tod in eine bessere Welt übergegangen
Das Jahr 1787 war überhaupt sehr reich au Debatten über

dir Tutdung der Juden in Kurland. MW nicht nur an osfi

ciclltn Verhandlungen, sondern auch an verschiedenen Broschüren,

die diesen Gegenstand ausführlich besprachen. und dürfte es nicht

ttninteressant sein, letztere hier im Auszüge ;u mvahnen

'1 Verqi. Lauotaat Nnrim vom 17. Jim Äl>.

vom 2V. Juli 17»52. 5, Ntt !'!> 17», 221, .'t? u. _"«>: vom 2?. «u



27

Znerst erschien eine Schrift unter dem Titel „Ueber die

Duldung der )uden in den Herzogthümrrn Kurland

und Semgallen. Mitau lohne Datum). Hei Sief

ttnhagenH6 S. 8. Der lustizrath Geora Friedrich Witte

von Wittenhciin wird als Verfasser dieser Sehnst angegeben

lVergl. Recke und Napicrokno Schriftsteller-Lepicon v.) und

Januar erschienen, welebes aus den Worten des Vcrsassers.

Seite 33. hervorgehet Derselbe handelt seine Materie in zwei
sheilen ab, 7>n dein ersten giebt er seine Meinung darüber zu er

kennen: worauf man bei Hrstsctznna der Duldung der Juden »m

sehen, uud wie oder unter weichen Bedingungen man ihnen den

Ausenthalt in Kurland verstatten könne. Hier setzet er fürs

Erste fest. daß die Grundgesetze dem Aufenthalte der Juden in

Knrland uicht überhaupt entgegen stehen, sondern nur die Juden

von gewissen Berechtigungen nnd Gewerbe» der christlichen Lan

deSeinwohner ausschließen. Er sagt nämlich sS. 5 ff.): „Es ist

eine edle Absicht. den Zndcn in .Nnrland . die jetzt nur als

Flüchtlinge haben leben müsse«, einen freiern und sicherern Aufent-

halt zu verstatten. Tie zur Erreichung dieser besten Abficht ge-

machten Vorschlägt verdienen, aus dieser ihrer wohlthätige» Seite,

wahre Hochschätzung, lind ein jeder Hreund der Menschheit muß
die Ausführung derselben theilnehmend wünschen. auch nach dem

Maße seiner Kräfte zu befördern suchen Allein eben der Hrennd

der Menschheit darf nicht anrathen, die politische in

diesem Slaate mit raschen Schritten, ohne die dazu höchst nöthige

Vorbereitung zu vollurhrn Vielmehr ist er verpflichtet. vor der

(Gefahr zu warnen, mit der die plötzliche Ausführung derselben den

verschiedenen Lokalverhältnissen drohet, und bei der Heilung des

Uebels bie heilende Hand so zu führe», daß den Jude», die da?

Uebel gelitte» habe» und noch leiden, bei ihrer wohlthätigen Auf

nähme. alo »cuen Einwohnern im Staat, nicht zn vortheil hafte
Bkgünstiglingen ertheilet, durch solche aber, alten christlichen Bü>

gern ihre aus Hundamcntalqesetzen — zu deren genauesten Be-

obachtung alle Theile des Staates gleich starte Verpflichtung
Imdcn erworbenen Rechte, die sie auch größtenthcils eine lange
Reihe von Jahren hindurch ungestört ausgeübt haben, ohne

dringende Halle entzogen werden, wovon dir Schwäche desStaates.
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entweder bald oder langsam. doch aber unhinterbleidlich die Holn/
srui müsse."

.Daß schon vor der Unterwerfung LieflandS an Polen sich

Juden im Lande ausgehalten haben: daß ibnen durch bcn Sub

jectionSvertrag <28 November l)til) so wenig, als durch die

sich auf solchrn gründende landtägliche Schlüsse vom vorigcu
hundert, nnd durch die commifsorialischc Decision von 1717,

drr Aufenthalt gänzlich verboten., sie viclmcbr nur von den Rea>
ten Eominerzen zu treiben. Zölle und Accise zu halten, zu brauen.

Bierschenken zu babcn. uud vom Verbleib im Lande wider dir

Privilrgirn und landtäglichen Schlüsse, in wclchrn nämlich wider

solchrn. etwas überhaupt oder besonders festgesetzt wordrn. mW

geschlossen gewesen: daß sie rrst hernach, bald für Schutzgeld
geduldet, bald aber wieder mit oder olme Ausnahmt verbannt

worden sind," hat der Verfasser im Anfange bewiesen

«Die Grundgesetze" fährt er fort, „stehen also überhaupt dem

Aufenthalte der Juden in diesen Hcrzogthümern nicht ganz ent

gegen. Sie können vielmehr in solchen ohne fernere Störung
geduldet und dci dem Genüsse der Rechte der Menschheit, unter

den Bedingungen, die das Staawsmtrm. sowohl für sich, alo

noch besonders dao Lokal der in diesem Staate liegenden Städte

nothwendig machen, und mit welchen sie. wenn fie derDuldung und

dec> SchutzeS würdig werden wollen, ohne Murren zufrieden sei«

können. erhalten werden." — Zweitens giebt er den bereits seit
melen lahren im Lande sich aushaltenden Juden de« Vorzug zur

Duldung vor fremden. sich weiterhin meldenden Juden, und

rügt als eine ökonomische Staalsrcgel hinzu, daß nicht mehrere

aufgenommen und geduldet werden müßten, als sie ohnr Nach

theil der alten Einwohner im Lande leben könnten In Vezng
aus die den Jude« zu gewährrndc Religionsfreiheit. glanbt der

Verfasser, daß man ihnen den öffentlichen Gottesdienst, jedoch

nicht dao Opfern ssiej gestatten muffe. «Haben die Juden."
heißt es S. «dao von Moses gebotene Opfern schon außer
Palästina suspcudireu müssen: so könnte auch wohl dieser bloß

von Rabdinen eingeführte smadlichc Gebraus <>>«-) ausgehoben
werden." Der Verfasser hat durch dm letztgenannten Passus
qeuigt. wie wenig er das ludenthum uud seine Dogmen kennt,

obgleich er am Eingänge seiner Schrift behaupten will, daß er

knc Juden seit einer Reihe von A) lahren genau kennen zu lernen



29

Gelegenheit gehabt habt: denn, wem sollte es nicht bekannt sein,

daß die Juden seit der Zerstörung deö Tempels zu Jerusalem,
und besonders noch außerhalb Palästina, weder opfern, noch auch

von Retionowegen opfern dürfen Möglich, daß der Verfasser

dao Schlachten der Thiere nach dem jüdischen RituS mit

Opfern verwechselt hat. - ferner ist derselbe der Meinnng.

daß man den Juden überall, wo sie sich ansiedeln. Schulen,
Bethäuser, Snnagogrn. eigene Bcgräbiiißplätze ljedoch mit Ab

stellung drS üdcrcilten BegradeiiS) und eigene Rechtspflege in

Streitigkeiten der Juden mit Juden, außer Kapitalverbrechen,
zngestthcn müsse Allein sowohl die Religionslehrer der im

Lande wohnenden Juden, die einsichtsvolle und rechtschaffene
Männer sei« müssen, atö auch ihre Richter, die der jüdischen

Gesetzt kundig und gewissenhaft sein müssen, dürften nur unter

ausdrücklicher Bestimmung gewisser Pflichten angenommen und

bestellt werden, deren genaueste Erfüllung sie durch Eide angr
loben sollten, die mit der strengsten Beobachtung drö ganzen.

feierlichen Ableqnng eineö ludeneidtö erforderlichen Eeremoniells.
in Gegenwart drö OberhauptmannS. vom abz»

nehmen wären, ertrahirt. Die ReligionSlehrer können vrrpsiichtet
werden! l) daß sie die Juden durch ihren Rcligionöuntrrricht
nicht zn ungtsrUigcn Gesinnungen gegen die Ehmlen itlzen, sie

vielmehr mit ihrem dankbarer? Verhalten gegen den sie duldenden

nnd schützenden Staat, mit der Würde ihrer Pflichten gegen alle

dessen Einwohner bekannt machen, und sie besonders lehren, daß
die Gebote und Verbote der heiligen Schrift, die sich auf Sitt

lichkeit und Recht beziehen, mich gegen Ehriften zu halten sind,
und daß also die ludenliebe nicht über die allgemeine Menschen
liebe hinausgehen müsse. 2) dak sie dao schriftliche Gcttl;

ohne allegorische Dcntnng, bloß nach vernünftigen Anolegungo
regeln lehren wollten. 3) daß sie. wcgrn Vernachlässigung der

ReliqionSgtbräuche. keinen Kirchendarm. auf eine im Privatleben
Einflnß hadtndr Weist, auöüdtn wolltrn. Tic jüdischen Richter
aber müßten sich verbindlich machen, daß sie nicht nur bei der

Untersuchung und Entschcidung der Indeniachen unparteiisch
sein, nnd kein Urtheil, ehe es vom Oberhanptmann für gut ge
funden wäre, vollzieht». fondern mich stet, willig rinden lassen
wollten, die jüdische» Eivilgesetze in vielen Tingcn mit den aus

ihren aeacnwärtiqen Zustand mehr passenden z»
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vertauschen. Hicrnächst würde, mit der religiösen und gerichtli
öitn Verbesserung, die Erziehung der jungen Zudea, deren Auf-

klarung und sittliche Bitdung zu verbinden sein. ES müßte ihr

Verstand erleuchtet und ihr Herz erwärmet werden. Und sollte

eS im Anfange an jüdischen Lehrern, oder am ,>ond ;u jüdischen
Schule» fehlen, so müßten die Eltern dir Erlauduitz haveu.

ihre Söhne in dir christliche Schulen ni schicken. in denen sie

in der deutsche» Sprache, in der Nalurlehre. Geschichte. Oieo

graphie. Matheniatik u»d Äcoral »nterrichtct werden könnten.
anch müßte ihnen, die höhrrn Wissenschaften aus dem hiesigen

Petrinum erlernen zu können, offen stehen. Tie aufzunehmende»
Jude» müßte» sowohl im Laude, als in den Städten wohnen

können , jedoch mit Ausnahmt derjenigen Städte, deren äunda

mental Verfassung ihrer Aufnahme entgegen wäre. Zhr Nah

inngsgewcrbe im Lande schränket er. da sie seiner Meinnng nach,

zum Ackerbau thcilS nicht geneigt, theils schwach wären. auf

Handwerke und Branntweinbrennerei, und in den Städten aus

Kunstarveiteu und den Trödelhandel ein. In dem zweiten Theile

gehet er die verschiedenen politischen Verhältnisse kun durch, in

welche» die jüdische Natio» »ach Jerusalems Zerstüruug unter

dcv Römern, Gothen, Vandaten, Frant°en. Wcstgothen, i»

Deutschland. Spaiiir». Portugal. Holland. Frankreich. Eng

land. Dänemark. Schweden. RiHland. Lieffand und Kurland

iuh hefnnden haben.

Hierauf erschien eine Sehnst, unter den. Titel „Beiner

klingen über die Duldung der Juden, und den ih-

nen, so wie den nicht ansäßigrn srrmdrn K auflrutr»

verbotene» Handel in den Hrrzogthumern Kurland

und Semgallen," 1787. Zehn Seiten in 4.

Diese Schrift geht nicht, wie man etwa vermuthen könnte,
aus die vorher erwähnte, sondern sie behandelt diese Materie unab

hängig uud fast als Gegenstück von jener. Der Verfasser spricht
hier lediglich gegen die Juden und für die kurländischen Städte,

und will behaupten, daß die Juden, alö Verächter der christlichen
Religion l'.'j). von aller Theilnahme an den bürgerlichen Ge

werben gänzlich ausgeschlossen, in den Städten nicht geduldet,
nnd diesen sowohl. ale> den Nemden, nicht ansaßigen Kaufleuten
alk Handels- uud andere unznlässigc Gewerbe. eS sei im Lande,

oder i» den Städten, aus das Schämte untersagt und selbige
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aus dem Lande entfernet werden müßten Er gründet sich hierbei

vorzüglich darauf, daß schon dir Anzahl der christlichen Bürger

zur Ausübung der bürgerlichen Gewerbe bcrcitö so überflüssig

wärt, daß sie ihren Unterhalt nur tümmcrlich ziehen könnte:

daß die Zahl der hervorbringenden Einwohner in Kurland nicht

in dem gehörigen Verhaltnine mit der Zahl der vcrardcitcndrn

und vertheilendeir Nauden folglim letztere nicht vcrmchrrt wcrdrn

müßte: daß die aust Gemächlichkeit sich mit dem Ackerbau

und solehen Gewerben, die eine Anstrengung des Körpero oder

Geistes erforderten, nicht beschäftigten <!?); daß sie sich in den

Ländern ihres Aufenthalts aw Fremdlinge betrachteten, und also

an deren Wohlstände keinen patriotischen Antheil nähmen. auch

noch keinen Staat, darin sie geduldet worden. in Flor gebracht

hatten, wohl aber selbigem schädlich geworden wären s!7): daß

zu der so nothwendigen bessern Bildung des Verstandes undHer
uns der jüdischen. Jugend, keine Aussicht in Kurland wäre. m

dem eS daselbst noch bisher an hinreichenden Eniehunqö Anstatten

sür die christliche Jugend fehlte: daß durch die Duldung der

den nnd durch die ihnen oder den herumziehenden fremden Kauf

leuttn. wenn auch nnr im Lande, zu gestattende Handels - oder an-

bere bürgerlichen Gewerbe die Wohlfahrt der Bürger in denCtäd

ten zn Grunde gerichtet und folglich dein allgemeinen Besten dadurch

geschadet tverden würde: und daßendlich aus solchen Gründen smon
in der frühesten dis ans die letzte Zeit das widerrechtliche Handels

gewerkt der fremden, im Lande nicht onsäßigewKaufteutt. so wie

Als Verfasser dieser Schrift wird der Hofrath Braun ange

getien, der vormals Instanzseeretair in Mitau und nachher Stadl

feeretair in Lidau war, einige Jahre daraus aber verstorben ist
I ilü letztqcnannle Schuft rief eine Gegenschrift hervor, welche

den Titel führt. Beantwortung der Bemerkungen über

die Duldung der Juden ?e. ?c in den Hcrzogthü
mern Kurland und Semgallen, von "arm Mitau

l 2 Seittn in 4. (l 787>
Der Ltrfasstr ist der Doctor Lachmann, ein Jude avS

Preußen gebürtig') Er hatte sich uvar inVauSkc niedergelassen,zog

') Dir in Arrtl u Vtapirrotn o «chnftslellki < 51» i 12«»»
uufiiestkUtc, iil'iiqnie' uiich nui miuikriiuchen odkr l»u,li Quel-
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aber nach wenigen Zähren von dort fort und begab sich nach Ruß
land. Die vorhergehende Schrift, welche er hier widerlegt, charac

terisirt er als eine elende Schmähschrift auf seine Ration. Er

verarget es jenem Verfasser um so mehr, als derselbe (ein geborner
Preuße) boch in seinem Vaterlande Prenßcn bemerkt haben mimte,

wie sehr die jüdische Ration daselbst m sei nnd von dem Mo

narchen bei ihren Privilegien geschützt werde Zur Widerlegung
seiner Schrift bekämpft er unter Andcrm die Behauptung desVer

sassero der Bemerkungen. nach welcher die Juden Verächter dec>

Ehristenlhnmo wären, nnd sucht vielmehr vi beweisen, daß die

Jude» in der Regel ihren christlichen Mitbürgern mit Liebe cntge

sich bemühen „Daß die Juden dem Staate, in

welchem sie geduldet werden, am Wenigsten vortheilhast, vielmehr

schädlich seien." stellt unter Verfasser alö völlig unbegründet dar.
und zwar, weil die Bevölkerung die Hauptstärkt und Blüthe eine»'

Staates ausmache und die Industrie vermehre Wäre die Behaup
tung deö Gegners wahr, so würde ja der römische Kaiser die Juden

nicht unter vorteilhaften Bedingungen zu sich eingeladen haben:
so würde auch die russische Kaiscun. ans ihrer Reise nach Kiew,
die jüdischen Dcpulirtcn aus der Stadl Sllow. in deren Rahe sie

übernachtete, nicht zun» Handküsse zugelassen (Vergi, dac.s3.Slm:

t>u (Türmen der Juden erlassen haben: so würde in der Stadt

Weitsche in Weiß-Rußland der dortige Bürgermeister kein Jude
sein können, uud der König von Preußen wurde «licht Vielen voll

ihnen bürgerliche Rechte eingeräumt und sogar einen Juden zu

stillem Hofagenten ernannt haben: so würden in Holland (Vera,!
Abt Eoner s Reisen u s. w ) nicht zur Zeit circa 3U.OW jüdische
Familien geduldet: Deutschlands katholische Fürsten hatten aus

daß der BerkaNcr dieser Schrift nicht, wi.

Smw.n;' «idliowtl der Kurlänt>isc,un Are.. IW, und 5n

dfre niiqrt'tir der indiichk Doctor Wachmann, sondtrn nivenässtq »er Patic»

vcrqesoiiu sei, in iiichl nur teinrvweaev zuvri uns,»,, sondern höchst u» -

in seiner Smrift tHrdankrn n. s w." (stellt weiter unten

duft kein «nvrrtl. als qkl>a>l>tc> !üoi>>lm Dorto, dru er m sciiiri

cnruwnlnl Schrift mklttiiiait' uiimt>>l - dr> ivkrfasier l>ei odm«.
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ihnen nicht ihre Hofärzte gewählt. nnd das Königreich Polen
würde zur Zeit keineW.Wit jüdische Familien in seinem Staate un«

gestört und sicher leden lassen. — ..Daß bei den Zuden kein Pa-
triotismus stattfinden sollte." nennt er rernunftwidrig und wider-

sprechend, der Jude würde für den Staat, welchen er sein Vater-
land nennen dürfte. natürlich edenso wie die übrigen Einwohner
desselben, sein Vermögen und Leben aufopfern — Wegen der Ve

hauptuna/ „Daßdieludcu keinenAckerbau undkeine solche Gewerbe.

daß Viele unter ihnen üch den Wissenschaften. Künsten uud solchen
Handwerken, an denen sie nicht von den Zünften gehindert würden,
widmeten. Ungerecht würde eS indessen sein, - fahrt der Ver-

fasser fort, — wenn num der übrigen größern Zahl den Handel

nut Waaren nmherfahrenden Juden den von denStädten entfern

ten Gutsbesitzern sehr nützlich wären. Sie gain aus dein Lande

entfernen wollen, wäre unstatistisch und unpolitisch. Kurland könnte

sast noch einmal soviel Einwohner, als eo jetzt habe, ernähren,
und durch die Entfernung der beträchtliche» Anzahl von Juden
würde Kurland einen unersetzlichen Verlast erleiden, und durch den

Abgang des Vermögens der Luden sich einem noch größern Geld

Mangel, als dem gegenwärtigeu aussetzen. In Hinsicht des de»

Juden zu gestattenden Handels, sagt der Versasscr. „Ich will nicht

dere Elasse der städtischen Einwohner nietu so viel gewinnt, als

wenn pc den Alleinhandel oder ausschließende » besä«"
allein im Gruudc. gewinnen dabei die ' .-'

desto
Gleichzeitig erschien, als Seitenstück zu lr!-.?a5«.

eine Broschüre, unter dem Titel: „Meine bei.

der Frage: ob man in unsenn Vaterland? Jude»
dulden solle, oder nicht? und von eislAea diesen
Gegenstand betreffenden Schriften. Mitau (1787).
Vierzehn Seiten in 4."

Plan eignet diese Schrift dem Georg Gottfried Mvlich zu. der

Pastor zu Rerft iv Kurland war Die Schriften, auf welche er
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in dem Titel zielt, sind die — „Ueber die Duldung der Juden."
und „Beantwortung der Bemerkungen x. it.". als welche er allein

gelesen hat Bei beiden hält er sieh jedoch nicht lange ans. Die

erstere scheint ihm bei manchen guten Gedanken zu juristisch und zn

parteiisch für die Städte verfaßt zu sein. Aus der andern sucht er

hin nnd wieder einige Sätze gelegentlich zu derichtigen. „Die jetzige
elende Lage und Verfassung der Juden in Kurland," sagt derselbe.

. nicht längrr gleichgültig ansehen, nicht längrr duldcu wollen:

daö wäre eine Sache, dir uns Ehre brächte, die unsere christliche
Pklcht rrheifchct. und darauf wir. als Patrioten, olle Aufmerksam-
keit, alle Anstrengung unserer Einsicht zu verwenden haben: denn

in der That, nicht die Juden, sondern lediglich ihre äußere Brr

fassung ist unsenn Balerlande schädlich Alles, was sie dem

darinnen sie sich aufhalten. Nachtheilia.es thuen oder thun

möchten, geschiehet durch unsere eigene Schuld' unser Betragen

Erziehung verdorbtn, odrr werden durch Armuttr und Bedrückung
daran gehindert."

„Da» die Jude» Hub eben solche Menschenkinder, als wir:
sie haben eben eine solche vernünftige Seele deren Eharactcr von

et) eden solche Genies der ersten Größe, sowohl im moralischen,
als gelthrttn Fache. geben kann und wirklia> giebt. als unter uns

und allen andern Nationen, wovon viele saclische und unwider

sprechlicht Beweise vorhanden sind. Man tadle also die jüdische
Nation nicht als Nation, sondern man tadle ihre bcdaurnnqo
würdige Lage Man trmilntrc sie un» Vertraue« gegen uns. zum

offenen litbrciebtiuUmgangc mit uns Man widersetze sich ihren

>slcrn und dröhne i'mc Tugcndcu mit Achtung und ehrenvoller

gebe ihnen Gelegenheit uud Veranlassung zur
Cultur, MnZvoostirle, zvm eWicht» Auskommen. KuH, man

behandle sie nicht als Juden, nach der gewöhnlichen, tadelhasten

Bedeutung, so wie sie unter dein Pöbel im Schwünge ist. sondern
als unsere Mitmcnschcn. als unsere Brüder."

„Von Dnldcii aber oder Nichtduldcn kein Wort mehr! Sie

find unsere Brüder: und wanini sollte uin'n Vaterland den armen

verschlossen werden Nein! Unsere Religion, die natürliche
Menschenliebe, eine gesunde und nnbefangcne Politik erheischet
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vielmehr nicht imr Juden, sondern Alle», waS Mensch heißt:

Zigeuner. Türken, Tartaren, Otahiter und Irokesen, wenn sich
diese bei uns hänSlieh niederlassen wollen, liebreich aufzunehmen,
nnd

,
wenn sie sich als oute Bürger betragen, alles Schutzes und

Beistandes, ohne Vorbehalt und drückende Einschränkung, zu

„Weg olso cmch mit dem bisher intendirten, sogenannten
Schutzgelde! Ich mächte nicht gerne meine Bruderliebe an irgeud
Jemand in der Welt verkaufen, aber fönst auf Wucher anSthu»
Es hat dieses Geld etwas so Gehässiges in meinen Augen, daß ich
eS gerne einem jeden Redlichen abscheulich machen möchte Einmal

liegt dabei offenbar der Begriff zu Grunde, daß man die Schutz

begnadigten für unwürdige. dem Vatrrlande schädliche und kaum

zu dultlende Menschen hält, die man, alo ein unvermeidliches Uebel,

wenigstens in Etwas denuhen will; so wie ungefähr der Sultan

in Eonstantinoprl und mancher andereLandesherr eS mit dm Bör-
dels und Mädchen der Freude macht Zweitens nöthiget man da

durch die nbnedieß armen Juden, und Privilegiret gleichsam sie

dazu, ihren kninme»liehen Unterhalt durch Nene Arten von Betrug
nnd unerlaubten ErwerbnngSwegen zu suchen; denn, da sie jetzt

sollten sie cö denn ehrlicher Weise mit und unter denselben thun
können? Endlich, weswegen und wärmn sollen denn nur sie. und

sonst Niemandzn Schnljgeldern verpflichtet sein ? Ja, spricht man.

sie tragen sonst Nichts zu den öffentlichen Lasten des Landes bei.
und leben darinnen freier, als wir selbst TaS ist eben nicht gut
Man mache sie zu eben solchen Bürgern uud Mitgliedern des

Staates, als wir sind; man lasse sie an allenAuflagen, Willigun

gen. Abgaben u. s w, die unö obliegen, mit Theil nehmen; man

stt.tuire keinen Unterschied unterEhristen und Inden ; man behandle

sie just so, als wie wir Reformirtc. .Katholiken und Griechen unter

uns behandeln! so wird diese Besorgniß wegsollen.''
„Ueberhaupt sollte das Wort „Jude" durchaus keine eigene,

von unS ganz abgesonderte Sorte von Menschen bezeichnen, son-
dern lediglich ein Ncligiononame, höchstens eine Baterlandobenen-

nunq sein. und daher ebenso wenig den bürgerliche» Rechten und

Freiheiten der Ausgetvanderten von Palästina nachtheilig werden,
als es die Wörter ..Echtester." „Sachse." ..Däne." „Schwede."
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~Schweizer." „Franzose," „Italiener" denm aus diesen Ländern

Ausgewanderten unter uns sind.. Nnd was haben auch diese Alle

vor den Juden zum Voraus? Sind sie uns nicht oft weit frem-
der, al« die Juden selbst, die größtentheilS schon von Nreltern her

Eingeborne drö Landes sind. Ich glaube doch lücht. daß man. bei

drm jetzt fast allgemein angenommenen Begriff von Toleranz,
ihnen noch dir Religion als einen Makrl anrrchnrn wird Ist aber

dies, so sind wir in der That dm eingedornen Juden mehr Bru-

derliebe schuldig, alö drm erst eingewanderten AnSländer, wenn er

gleich rin Ehrist ist"

„Ader freilich stnd dir Inden selbst, durch ihre ciqeuc Abson

derung von uns, Schuld darau, dah wir sie mit andern Angrn

ansehen. Ich gestehe, daß ich selbst einen in der sogenannten pol
»ischjndischen Kleidung emhertretenden und die adgeschmackte, knn

derwelsche. lächerliche Indensprachc redenden, üderdem in den

linbtdentrndsttn Kleinigkeiten, die nicht seine Religion, sondern
rin eingewurzeltes Vorurthei! ihm zur Sünde gemacht hat. steh

ängstlich, gewissenhaft betragenden Israeliten bemitleide, uud mir

nicht erwehren taun, ihn, falls mcht gering zu sellätzen. doch auch

nicht, so wie ich s sollte und gerne möchte, brüderlich zu ehren und

lieben; wenn ich ihn dabei, welches doch kaum ihm zu

in der Miene eines vor jedermann kriechend nnd

Schüchternen erscheinen sehe"

fort. „Das ist die Ursache warum selbst der niedrigste Pöbel Eml,

noch geringer, als sieh achtel, nnd der weggeworfenste christliche

Schurke sicho erlaubet. Euch zu necken nnd durch allerlei Ehieane

seine Lust an Euch zu büßen! Dae. müßte nicht sein: diesem müßtet
Ihr zu entgehen suchen, dawider Euch selbst bewahren Befehle
und Bestrafungen von unserer Seite sind nicht hinreichend, stob

ohne Kraft, so lange Ihr Euch sorglos aller Verachtung bloß-
gebet. Liebe, Ansehen, Ehre muß durch Verdienste erworben,
und kann ans keine Weise erzwungen werben Wer geachtet sein
will, muß sich nicht selbst wegwerfen, muß steh alles Lächcrli
ehe» enthalten, muh steh nicht von andern beachteten muthwil
lig auszeichnen. Warum kleidet Ihr Euch uichl wie andere

ehrliche Leute? Waö sollen die Pantoffeln an den und die

langen Pcisacken am Kopfe/ Sogar t/mi Singen. Euer Tanten
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ist lächerlich, ist austastend sonderbar. TaS. dächte ich. müßtet )hr
Alles sorgfältig abzulegen suche«. Nichts. meines Wissens. hin
dert Euch daran; denn Viele von Eurer Ration baden es schon
mit Vortheil gethan, und ich hoffe doch nicht, daß Ihr diese für
Abtrünnige von Euch, oder für strafbare Uedertretcr und Verächter
Eurer Religionsforderungeu halten werdet. Folget Ihnen dann

nach, and enthaltet Euch dabei aller, auch der kleinsten Riedertroch

ligkeiten. alles Betruges, aller schimpflichen und unrechtmäßigen
ErwerbungSmittel Alsdann nur, und soust nicht, werden die An

stalten, dir »vir E bristen zn Enerm bessern Aufnehmen etwa treffen
könnten oder möchten, wahrhastig heilsam sür Euch werden, nnd

Euch die Vortheile verschaffen, die wir Euch so gerne gouaru und

zu gönnen verbundrn sind

Diese Anstalten nuu. die in dieser Absicht von unserer Seite

zu macheu wären, sind, meiner Meinung nach, folgende:
„Erstlich müßte dem Juden eben sowohl, als allen christlichen

Einwohnern. Achtung seiner Person, seiner Glückogute,
und eine jede Art des ehrlichen Gewerbes gesichert sein. Er müßte
eben so gut nnd eben so nngrhindert. als alle Andere, in den

Städten Groß' und Kleinbürger werden, und a»i d.m Vaude, wie

und auf welche Art eö ihm immer beliebet nnd er sich einrichten
könnte, ungekräntt wohnen dürfen. Öd man ihn auch zu Stadt

würden gelaugt» und ebenso, wie jene Juden in der Etadt Wc

iische, Bürgermeister werdr» lasse» sollte; das, dächte ich, wäre

edc» »icht nöthig, vieteicht a»eh »ieht sehr reithsam Nur muß er

die Freiheit haben. Häuser und liegende zu kaufen und

nicht nur ungehmdert bei christlichen und geschickten Meistern ein

Handwerk lcrucn, sondern auch, wenn er eS gründlich erlernet

hat, selbst zunftmäßig Meister zn werden. Man hat nicht Ursache,

zu fürchten, daß hiedurch die christlichen Bürger deinträchtigt wer-

den, und die Städte selost am E»dc i» Verfall gerathen möchten
O uem! Der beste und wohlfeilste Arbeiter, er'sei Christ oder

Jude, wird immer gesucht und mit Kunden versehen fein, und der

Taugenichts uud Pfuscher verdienet keinen Vorzug Ueberdem. je
mehr Einwohner und Bürger eine Stqdt hat. je mehr Getverbe,
Industrie, Beeiserung sich redlich zu nähren drinnen angetroffen
wird, je mehr kommt sie in Ausnahme, je fforissanter ist ihr ganzer

Zustand Beweis davon sind alle große Städte in der Welt.

Und haben wir denn schon zu viel Städte in Kurland? Könnten
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nicht noch weit mehrere darinnen sein? Und sind die darinnen vor

Landesherr und Vaterland ansehnlich dabei gewinnen. wenn sie
weit zahlreicher nnd größer wären. Eine unsägliche Menge un-

sererLandsSvrodutte würde darinnenverconsunnret und verarbeitet

werden, und tausend Sorten von Waaren, die wir setzt so theuer

dem Ausländer bezahlen müssen, würden bei uns selbst weit wohl

feiler geliefert werden, und das Geld im Lande bleiben."

„Ader dann müßte zweitens anch alleo daS. waS den Christen
unanständig und verboten ist. auch keinem Juden gestattet sein
Er müßte z (5. dnrchauö nicht sich mit Schäumcrcicn. Vorkauten

und dein ohne Velrng fast nicht dcnkdarcu Kleinhandel nnd Pn
delkram abgeben dürfen. Im Großen zu handeln. vom Assccn
>anz und Wcchsrlhandcl an. bis ans Ellen- und Kramhandel

wenn dazu ein hinreichendes Kapital an Barschaften wirklich vor

Handen ist, darf Keinem verwehret sein, er sei. wrr er wollt.

sobald kr nämlich sich häuslich im Lande niederlasset uud zu den

bürgerlichen Abgaben und Lasten sich pftichtmäßig verstehet. Em

solcher angesehener, dem Laude einverleidter und verpflichteter
Bürger mnkte anch die Freiheit uud das Recht haben, allenthalben

Aber durchaus kein Anderer, er tei Jude oder Christ; denn es

ist unsäglich, was die herumfahrenden Italiener. Schweizer.
Holländer und andere AuSheimisehc. die mit ihrem Waarenkram

über See vi mW herkommen. Hern Lande für Nachtheil bringen
Weil sie sich auf ihren fahrten frugal behelfen, so verzehren sie

fast Nichts, und da sie sremd uud nirgendo ansäßig bei nnS sind,

so zahlen sie Nichts zum Besten des Landes, als höchsten? die

geringen Acciseqedühren. denen sie doch auch durch Schleichwege
und andere Ränke ostmalS leicht auszuweichen wissen; dagegen
locket ihr freundlich Gesicht nnd die Neuheit ihrer Waaren man

cdem sonst vorsichtigen Sparer das Geld ans den» Beutel, welches
sie dann in großen Haufen zusammengescharret, klingend, zum
Lande hinauvbringcn und in ihrer Heimath verzehren Solche

Vortheile würde man patriotische dtn Einheimischen gönutn. und

wenn unsere christlichen Bürger entweder zu commodc oder zu

ehrgeizig dazu sind, den unter uns wohnenden Juden und jüdi
sehen Bürgern zuwenden, die dann ihre Waaren entweder unmit
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telbar selbst aus Holland. Italien, Schweiz, und

England sich verschreiben, oder sie von unser» christlichen Nur

gern nnd Großhändlern ausnehmen könnten, gänzlich nach Be

tieben und Vermigen; indem ste doch nebst ihren Kindern und

(Großkindern im bleiben und ibr Wohlerworbenes zn Des-
selben Besten verzehren und verwalten."

~ Hingegen der Kleinhandel und Pudeltram kann unmöglich
dem Staate zuträglich sein Wahr ist es: auch Bauernwaaren.
auch Kleinigkeiten muß man für sein Geld kaufen können; allein,
solche müßten gleichfalls die herumfahrenden. ordentlichen Kauf
lente mit sich innren und feil haben. Nur nicht die bettelarmen

Juden, deren ganzer Waarenvorrath oftmals nicht über zehn Tha

ler werth ist, und die. weil ste unmöglich von einem billigen und

rechtmäßigen Profit leben können. zum Betrug und zur Uever-

vortheilung der ohnedicß von allen Seiten gepflückten Bauern

ihre Austucht nehmen müssen Auch sähe ich nicht gerne, daß
man Juden zu Krügern, oder gar zu Pächtern der Kruge zuließe ,
denn da Hoden sie recht Gelegenheit, nnd sind oftmals durch

griffen und Belistignngen zu gebrauchen, um die Bauern au sich

zu locken/ Sie sind auch vielmal strafbareHeblcr, die die Baueru

zum Diebstabl uud Vrruutreuuug der herrschaftlichen uud eigenen
Crrscentieu verführen Nein, diese würden weiblicher zum Äcker
bau verwiesen sein. Zum Ackerbau? — ?a. und warum nicht?

Offenbar hat der Bemerke» Unrecht, wenn er der jüdischen Station

alten Trieb und Geschicklichkeit dazu abspricht Zeh habe selbst in

Kurland Juden pstügen, säen, erndtcn und niäben gesellen, und

iv Litthauen ist es eine allgemein bekannte Sache."

..Es komnU nur darauf au. daß ein Gutsherr sich hier ent-

schließet. Juden alo Bauer« in sein Gebiet aufzunehmen, und

daiz die Juden sich entschließe,,. Bauerland und Gesinder mit dm

ihnen obliegenden BauerpMchtcn und Frohndiensten, wodel sie

immer frei Heute bleiben. anzunehmen Das versteht steh, daß
ihre Freiheit alSdann von der Art nicht fein töime, daß sie ein

seitig und willkürlich solche Gesinder und Ltndercien wieder ver-

lassen, vertauschen, und dabei ihre übernommenen Pflichten
ungestraft vernachlässigen dürsten. Nein, daö ginge dann freilich
nicht an. Sie wären alsdann als Leute anzusebeu. die mit ihre»
Gutsherren Pacta eingegangen wären, und diese siud, wie de-
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kamit. l» keinem Halle elnseilig zu brecl)tu Der Gutsherr müßte
mich alsdann daS Richter- und Zuchtamt über sie, al< seine

er.rrcircn. nnd sie, Wenns nöthig thut, mit

billiger Lchürfc zur Beobachtung ihrer Verbindlichkeit anhalten

dürfen: thut er» doch jetzo üderalt, wenn der Jude lediglich als

Krüger oder Branntweinbrenner unter ihm wohnet."

.Die Hauptschwicrigteit dabei bestehet eigentlich wohl nur

darinnen, daß der bisher in Trägheit uud Herumwandern aufer-

zogene und verwölmte Jude sich schwerlich zur mühsamen Land

cirdeit bequemen wird. Ader das müßte ihm zur Nothwendigkeit
gemacher sein. Er müßte durchaus auf keine andere Weise hier
im Lande fortkommen können, und bloß in diesem Halle, wenn

er nicht ehrlich ardtitcn, sondern nur bettelnd oder kleinhandelnd

müssig gehen wollte, ganz eigentlich zu reden, nicht geduldet wer

den Eine andere Schwierigkeit möchte Manchem auch dtr dru

Juden so »nverlttzbare Cadbath zll stin scheint». Dir aber

finde ich nicht. Warum wollte man den Juden nöthigen, seinen
Sabbat!, zu breche»?"

.Noch et» beguemco Mittel, die armen Juden anders, als

mit dem Klcinigkeitshandrl zu beschäftigen, wäre auch dieses
wenn etwa reiche Juden oder Lhristcn sich entschlössen, Fa
hrikrn hier im Lande anzulegen, woran wir leider einen ganz
liehen Mangel haben giebt dergleichen eine beträchtliche

Anzahl, die alle hier practicadle sind. Leinwand-, grobes Tnm ,
Strumpf-, Leder- und andere Fabriken müßten sich bei uns recht

gut anlegen lassen; aber dazu sind viel Hände nöthig, und aus

der Ursache, glaube ich. hat man auch bisher in unsenn Vater

laude daran nicht denken können. weil in der That bei nns ein

empfindlicher Mangel an Menschen ist Wenn aber die dünne n

Juden dazn genonunen würden, und sie saudcu. ne alsdann

ihr Brod verdienen nnd sich nnd die Ihrigen gehörig ernähren
könnten, so würden mehrere Solche ins Land kommen. Ein

wahrer Vortheil sin uns. der reiüich erwogen vi werden verdienet,
uud der in mehr als riner Absicht uns angenehm und wnn

schenSwerth sein sollte. Nur müßte alSdauu. das versteht sich,
auch die Landesregierung solche Fabriken favcnisiren. nnd der von

ihr abhängenden Kaunuannschaft verbieten. solche Waaren, aiö

darinnen verfertiget würden, ihnen zum Nachtheil, aus der

Fremde zu verschreiben. Wer vom Adel damit nicht zufrieden
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wäre, sondern lieber Aosländcrn fein Otto gönncte, hätte ja.
vermögt seines Privilegiums, das Recht, sich von seidigen ein

schitkrn zu lasst», was ihm bclicdt. Ader auch dirsc werden doch

patriotisch genug denken. und licbtr von einheinuschen. als aus-

wärtigen Fabriken sich das Brnüthigte anschaffen; zumal, wenn

sie hier ebenso gut bedient würden, und Solches wohlfeiler detä

»ir». wtlchtö a»S der Ursache zu vermuthen ist: da der Aus

läudrr dit röhrn Materirn dazu erst von uns holen, theuer de

zahlen, Aecise u»d Lieentgebühren dafür entrichten und am Ende

bei ihrer Verarbeitung doch nothwrudjg »och Prositire» muß."
, nun, daö Resultat von alle diesem Geplauder — ist:

daß ich wünsche, dasz mau dir Jude». oh»c Rücksicht auf ihrr

Religio» und Absta»nn»ng behandelte, den Reichen u»d Bemit

telten oder Künstlern uud wohl auogtltrntru Handwerker» gleiche
Rechte mit misern christlichtn Brüdern rrthcilctc. und sie allent-

haldrn uugthiudert handeln und arbeiten liehe; nur, daß sie als

da»» vrrpstichttt wurde», sich zu immcrwährcudt» Einwohnern
und Bürger» »nseres Staato z» dktc»»e», »nd die <7>non,» »»ul>-

lie». gleich alle» Uebrige». »uttragen z» helfe». Dagegen wa

reu die arme» uud mit keiuem tnchtigru Handwerk versehene»

Juden auzuhalten. tntwrder Land anszunehmen nnd Bauern zu

werden, oder zum Laude hinauozuwandcrn. dc»» mit Müssig

ganger» uud Betrügern ist UNS auf krinc Weise gedicnrt. Diese

Einrichtung aber müßtr »icht nur Juden. so»dcrn alle Mrusche».

von wrlchrr Ration und Religion sie immer sein mögen, ohne

AnSnahme betreffen; denn, selbst Ehrislen. wen» sie nur hier bei

unö sich bereichern und dann davon ziehen wollen, nmß ma».

we»n man sein Vaterland liebt, durchaus nicht dulden. Mein

Rath wäre also: wen» Jemand sich hier niederlassen »nd sein

Metier treibe» wollte, daß »tan ihn verbände, sich anheischig zu
machen, wenigstens snr seine Person Zeitlebens nicht wieder

von hier abzuziehen, noch sein Erworbenes draußen zn verzehren,
als welches uns sehr zum Schaden gereicht. Gteiches Schicksal

müßten auch alle »nbrrusenen. fremden Ka»fle»te bei unö e> fah

ren. Sir sind eine wahre Pest deö Landes und Blutegel. die

u»S daS beste Blut aussaugen Aber Juden könne» »nd müssen
unö nützlich sein, wenn wir nur selbst wollen/

„Und waS die Aufnahme der armen Zuden. als Bauern

und Ackcrolcute anbetrifft: so erachte ich solche. jedoch mit de-
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scheidener Achtung der Einsicht besserer Wirthe, als ich bin, —

sin nicht ttttthunlichi zumal, da sehr viele Güter iv Kurland ooch

Wüsteneien genug dazu im Vorrath hadeu, uud üderdieß auch
virle mit solchen kläglichen Bauerngefindern versehen sind, baß
manche davon kaum zwei Pflüge zu führen im Stande fach.
Wäre eS nun nicht vortheUhafter, aus zwei oder mehrern solchen

armseligen Gesinder» und Wirthea nur einen zu machen, nnd

die dadurch erledigten Läodereien und Gesindstellca mit jüdischen
ActerSieuten zu besetzen? Ich überlasse das einem Zeven zur rei

„Zur sittlichen Bildung der Inden, die allerdings ebenfalls
höchst nöthig ist, enthalte ich mich diesmal Vorschlägt zu thun

Denn erst müssen wir für uns sorgen, ehe wir die Sorge für
Andere übernehmen wollen Uns. uns selbst fehlt eS noch gar

zu sehr an Schulen nnd au tüchtigen Mitteln zur Voltoaufkla

uma')- Sollten diese einmal zu Stande kommen, welches Gott

geben wolle' so wird hoffentlich auch keinem Juden verwehret

sein, Theil daran zu nehmen Nnd mein Rath wäre dann, daß
diese sich mehr aus gut deutsch oder lettisch Reden, Lesen, Schrei

den, Rechnen, als auf ihre Radbmische Mikrologie legten; (de
sonders da doch »icht alle Juden Rabbiner werden können)

ist überflüssig. Aber sie »nd ihre ReligionSlehrer gerade durch

Eide dazu verbindlich machen, wie der Verfasser „Ueber Dnldung
derJuden" auräth, ist Zwang, uud aller Zwang thut wehe."

Obgleich über sämmtliche bis zum Jahresschlüsse l<si. in

Bezug auf die Duldung der Juden. gepflogenen Debatten, sowie

über die bis hie.zu bei der Ritterschaft eingereichten Pläne, der

Ritterschaftosecretair Karl Philipp von GrotthuS ans der im

!7dv abgehaltenen Landtagsversammlung ein Delibcrato

rium abgefaßt und eingereicht hatte, welches, nevst einem andrru

hier zum Vortrage gekommenen, wegen des Verkaufs des Brannt

weins in den Krügen, auf zwei Bogen in Holio. noch in demselben

Jahre im Drneke erschien: so ward demioch diese Materie aus
keinem der solgende» Landtag? weiter i» Anregung gebracht; ov-

') Man vnurs'r nicht, daß drr Verfasser bicsro im )al,rr i?X7 schliß,

nnd daß unter der alorrrichen Rtmeruna unNkS Monarchen sich Alle» zum

Besten geändert IM.
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gleich während dessen auch den )uden der ihnen bereits bis hiezu

imchgrsehe Aufenthalt und der mit demfelheu verbundene Erwerb

keineowegrS geschmälert winde, obne aber dabei dieser Begünsti
gung irgend einen öfsteielsen Rechtscharatter einzuräumen

Im Jahre ?793 fanden die Mitglieder der Mitauschm Juden
schaft es angeniesstn. der zur Zeit auf dem Landtage versammelten
Kurländischm Ritterschaft ein Memorial in allerElufurcht zu unteile

mögen, die es nur zu oft z« vergessen scheine«,'vaß die Bande

des Glaubens das ältere Band der gemeinschaftlichen Ratur nnd

der Menschheit nicht zerreißen sollen, und daß der Gott, der unser
Älter Schöpfer uud Vater ist. an Duldsamkeit und Liede Wohl
gefallen habe, und daß also Eine Hochwohlgeborne Ritter und

Vmidschaft geruhen wolle, diese Sache mit Sr. Hochfürftlichen
Dnrchlancht in Erwägung zu ziehen nnd sie Höchstdemselden nach

März 17W in der fürstlichen Kanzellei prodncirt worden ist, ist
im Stamm der ludmschaft, von den weitesten Abron Lipmann
Levi nnd Isak Diosro Eides unterzeichnet.

In dem hierauf am .'!, Februar .erschienenen herzoglichen

wurde. Imßt es in Bezug auf die ludcu. wie folgend:

„ß 3. In Ansehung der Inden, über da», was ihretwe

gen, ohne Präjudiz der Gerechtsame irgend eine» Theils ohne
Verletzung der Gesetze, statuirt werden könne. ein Gntachtcn

btizubriuse«.^

In Holge dessen erhielten die Repräsentanten der Zodenschast
von der Eommission den Austrag, daß sie scldst ibrc Vor

schlüge zu einer eotsvrtcheudcn Vcrfassuug in Brzug au, die Tu!

Dung ihrer Glaubensgenossen inKurland, bei gedachter Commission

zur Btprüfung einreichen follcn. welche» Auftrags sie sich durch

nachstchtndt Eingabt entledigten.
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,Nndorgrriflicher Plan

zmn sichern und nnaettörten Etablissement nnd Ausnahme nuer l»e-

-slimmlr» Anzasl hebräischer Kamilm», unter drm Schütze S». Hoch
fürstlichen Durchlaucht de« Herzogs uud Einer Hochwoklgebornrn
Ritte, - und Landschaft der Herzogtl,ümer Kurland »nd Semaalirn

überhaupt, nnd In Mitau insbesondere.»

dein rmvstudungdvollstm kAefühl dkr uns odlicgtndm Schuldigkeit

I» daß überhaupt die Wröße rtner jeden Stadt. Becken» und Mitte,

üdriarn, ald derritd von ihren Vorfahren hier zu Haut» gehörenden Inden
den Einwohnern retnechlvrqes lästig fern. nnd mit den dazuqelommnien nicht

0'» deren Väter schon >»irr gewohnt und aIS uudrjchoUene. red

lichr sich l>lrr genäktt. und als Solche bekannt gewesea. m»d an,

riehandle sie. nachdem es eines Jeden Umstände und Vermögen mit sich

Zinnien, atv niuikkrnnttr Einwohner: so werden solche recipiilc Itlarliteu

t>tm Allgemeinen eben so als andere Emwohmlk, zhar nicht lästig, sondern

in manchem Betrachte serir nützliche nnd »otliwrndige Mit

weisendes Äriarium zu erlebendes proportwuirliches Schntzqeld zu erlegen,

(s,reichung obgedachten Zweckel, nämlich a»? tbrlichc und zum gemeinen
Besten mitwittrnde Glieder der VeseUschast, sich allhier liesttzUch machen zu



45

dürfen, d. k. steh Häuser anzukaufeu. oder auch ueue auf ttuem aquirirtm
»ruud zu erdaueu.

4) Bäten fle <lch etuen freie« und uneingeschränkten Handel mit alle»

«rtitem von Waaren aus; selbige, wo c» ihnm am vortheilhastesten
schiene, ni l>olen und zn ve.schreibe,, nnd z» distriduiren. wie und wo sie

>uu(i zu treiben. Kürs
5) so wünschten sie, daß der von der Gemeine erwählte Kahal, gleich

dem Kahai aber die Appciation an (kirmi Edlen SltmMim Statt haben

U) atle. gleich andern Kaufleute» m össnitlicheul Conrmrree stehende
und Handlung treibende Hebräer, möchten künstigtün Einen Edlen, Ächt
bare» und Weisen Magistrat, als t'oniw onlixu-iun» uud erste Instanz
loiNltu. «ue übrige hmgegcu. grungelcr ELtraction. wie auch ftemde,
t'leiden bet dem gewöhnlichen

7» Ihren Kindern, die sich m den freien Künstelt' appliciren wollt,»

lind dao Vermögen dazu hätten, möchte erlaubt sei», die üffeiitlicheii
Schulen und dir birsigr Akademie zu freounttiren."

,DtefeS wären die bauptfächlichstcn Punkte. die wir, soviel dir Küize

Dero Beseht zur mmschnisreundtlchen Beherzignnq übergeben sollen, mit

der sehnlichsten Bitte: jjch uiurer in Betracht »er. seit uadmttichen Zabren
i»>. schon in uusern Vätern ettitlenrn.Brdlücfnngen, als aufgeklärte und

t>ei bei tirqenwälticlen entscheidenden Pnwdc qtNlhivoil aufzimebmen, nnd

unsenn Druck in Yiwa.' n»c ,U't»eifliche Maße veischaftkn

In Zuvenicht dessen, »vir vn» ehrfurchtdvoll unterzeichnen: Ew.Excelleuz.
wie auch Ew. Hochwohlgrboren gehorsamste: Isaac Zudöa, Saloino»

Borkum. Isaac Moses Eides, Isaac Moses, Wulf Jacob. Elia» Isaac,
Vtwiu Wnlf, Heimami Salomon, Aron Lipmema.

Im ijltamm der ganzen Judenschakt
6i« lt. Aul. 1794.

.vli der zu den städtische» A,igelrg«iheittN nicdci gesetzten Eomit.

?r«I. aie Zt). Zaauar t?SV
Hochfürsti. Kanzelri

David öevi. uedst Söhnen: Gebrüder Borkum, ncl'st liaa»
Vewni. ii'dst Familie: Wulf I.'.cov. luit seiuen Schivie.lt, 'ölmrii »nd Am

vttN: liaac Moses, uedst Kamille: Joseph Scholien», nebst Müder und
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Schwi,a.krsohn: Joseph »irschner. nrdst Schwieqtrsohn; Mrndkl Martuo

nrdft Familie: Marku» Jacov, ueost Sohn; Pktschitiltechrr
Äarou Lewin; Israel Solomon, nevn Vater u«d Bmdtr; Elia» Jsaac.
nrdft Schwiegersohn und Familie u»ld seinem Schlvaa.tr Hirsch Lewin.

-chächtkr, Ntvst ihrr» «indrru: Ädraliam Dailuarr. ncl'ü stinrr Muttci

Mlta». ist. AmII I?Ut.
"

I->o«j. 11. Zu«. 17»4.

?n drr zu dm stadtischm «nqtlr.il'nlmlcn nirdcrqrstNtcn C»nul>.

!'.<..>. a>-> Januar
Hochfürsll. Kanzrlei.^

Nachdem die crwälMc Kommission, — deren Mitglieder der

Johann von der Dittn, genannt Sacken waren. ihre Sitzun
gen eine geraume Zeit hindurch gehalten hatte, reichte sie ihren
EommissionSbericht nebst ihrem Gutachten am 13. Januar 1795

ein. welcher auf t»t Seiten zn Mitau gedrnckt wurde, und

woselbst eö S, 2" ff., in Bezug anf die Juden, wie folgend lautet

Beschlüsse haben wir Ew. Hochfürstl Durchlaucht und

Einer Wohlgedornen Ritter - nnd Landschaft noch pslichtmästia vi

nntersegen, daß auch die Mitotische Zudenschast, in ihren Bevoll

»nächtigten, mit dem Anliegen vor uns erschienen ist. daß ihr bei

der traurigen Lage, worin sie sich definde, einige Erleichterung ver

schafft, einige Wege zum besseru Fortkomme» geöffnet, und dem

zufolge gewisse Freiheiten auSgcmittelt werden möchten.

.Nun möchte eine Höchslvervrdnete sich gerne dispen
'in», in einer so verwu'cltcu bei welcher Meinungen, Grund
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von der einen Seite atte» das, was seit einer langen Reihe von

lahren auf Landtagen über diese Materie verhandelt worden ist,
da» Interesse und die Rechte unserer christlichen Kaufleute und

Bürger, ihre Klage über den Schaden, welchen die Juden ihnen
Mögen, —wenn sie dieses Alles nicht aus dein Augeverlieren-:
an der andern Seite ader auch die Stimme der Menschheit und

der chriftuchen Duldung, so wie die wehmüthigen Klagen der

Juden nicht überhöre» durste! so blieb ihr Nichts übrig, als bloß
ihre Ideen über diese Materie Em Hochsürstl Durchlaucht und

Einer Wohlgebouien Miller und Landschaft, ohne alles vorgreif-
liehe Urtheil, »um reifern Ermessen zu unterlcgeu.

lj Die Erfahrung lehrt, daß, so lange die Juden in Kit-

thauen und Samogitien. mit denen diese Herzogthümer gegen 5,0

bis W Meilen grenzen, und in dem »ritten in Kurland liegenden

Piltenschen Kreise geduldet werden. Die Vertreibung, der Juden
auö dirse» Herwgthumern eine ganz unmögliche Sache sei, »nd

die sogar, selbst wenn sie möglich Ware, demLande inchr schädlich
nützlich werden würde

2) Daß unter diesen Umständen dahero in diesen Herzogt!)»
mcm sowohl in den Städten derselben, als in den Hakelwerkeu
und zu Lande den Jude» der Aufenthalt uud Duldung uud eine

freie Religionsübung unter demSchütze der Gescye zu gestatte» sei.
l!) Daß eo Sr. Hochsürstl. Durchlaucht, dnn Herzoge und

Höchstdercn Rcgicruug aber anheim zu stelle» »»d z» überlassen

sei. »»tcr weicht» Einschränkurtgcn und Bedingüngeu Höchstdie
selben im AllgtMkinen dirsrn Aufrntlmlt und Duldung den

ludtn iv den Städten dieser Hrrzogthümcr zu gestatten für gut

»»de»; — daß aber

4) hierbei um so mehr ans diejenigen jüdischen Familien
Rücksicht zu nehmen üin möchte, die in ihren Vätern und Vor

vätern bereits hier in Mita» gelebt und bis anjetzt geduldet worden

»ttd die durch ihre Sitten und ihren Lebenswandel steh einer fer

»er» Duldung würdig gemacht haben, als ihre Vertreibung hart

uud unbillig sein, und selbst nicht einmal leichtlieh zu effectuircn
stehen würde, ohne zugleich eine Menge von Eimvohnevn dtö

Landes, mit dtnen dieft jüdischen Familien in Verkehr und Ge

schästen stehet!, in Gefahr und Schaden zu fetzen; -

A) diesen dergestalt in der Stadt Mitau geduldetcu jüdischen
Hanülie» wäre zu gestatten, ans ihren eigcuru Namen in der
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Stadt ansätzig zu werden, —und wenn sie dieses thun, den.

Stadtmagistrat atS ihr Forum zu sortiren. — wie auch, daß den

seiden eine ungestörte Betreibung eines ehrlichen Gewerbes, wor

über keine von Ew Hochsürstl. Durchlaucht priviligirte Zünfte.
Aemter. Gewerkt und Innungen erMren. — Geldwechsler- und

Mäkler-Geschäfte. auch zur Beförderung der Eoncurrence beim

Verkauf, der Handel en und im ctetail in offenen Buden,

jedoch nur in ihren Wohnungen, und nicht am Markte, unter

Abtragung aller StadtS- nnd GcwerbSabgaben an die Stadt

frei zu lassen wäre

<i) Daß eS, zufolge dem Einer Hochsürstl Regierung bereits

auf dem Landtage vom 2k. August 1786, testanteDiario pax.
247. unterltgttn Plane, in Anschuug der ludrn zu Sande, je-
dem Gutobesltzrr sreiznstellrn seil ob er Juden aus seinen Gütern

halten oder nicht halten wolle, und daß den unter der luriSdik
tion ihres Grundherrn dergestalt wohnenden Juden. die Betrei

bling eines jeden ehrlichen Gewerber». dessen Ausübung der

Grundherr ihnen aus seinem Grund uud Boden zu gcstatteu für
gut findet, frei und uiwcnommen bleibe: daß

7j eiu jeder zu Lande wohnende Jude jährlich zwei Rthlr
>u Albris., cmc erwachsene verheualhete oder uuvcrheirathete Iü
dm jährlich einen Rthlr Albr.. ferner ein jeder unerwachsene Jude

Jahre l Alb. Kopfgeld an das Aerarium Einer wohlgrboruen

Ritter- und Landschaft zahle.
Daß die Oberhauptmaiuischaslo-Einnehmer gehalten sein

solle» erwähnte Kopfgelder der Juden von den (Gutsbesitzern,
unter denen diese Jude» wohne», gegen deren jährliche L,uiltiin

ge» einjucafsiren: — daß
!t) jeder Gutsbesitzer gehalten sei von den luden erwähnte

Kopfgelder nach obiger sare eiuzucassiren und m> den Oder

haupliuanus Eimichnler geg.it brso»dere Päne für ftdeu Jude»
»nd dessen Kinder vor Reu>ahr jeden Jahres abz»gcden: daß

10) jeder Gntobesitzer. dc»i eS erwiesen würde, daß er einen

Inden, der sein Kopfgeld nicht gezahlt habe, gehalten, zur Strafe
100 Rthlr. «lbrto. an die Landschaftscasse zahle: - daß

11) die OderhauptmannschaftS Einnehmer zu verpstichten
wären, ein richtiges Bcrzeiehniß der i» ihrer Obrrhauptmannschasl
wohntiidcu Jude» sanunt den eincasstrten Kopfgeldern an den
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Obn Emurhmcr abzugeben und abzutragen, innen von diesm
Geldern aber Ul pro Com für ihre Bemühung zu gestatten." —

Nach dem Landtagöschlussc vom .'! Februar 1794 sollte daö

allgemeine Gutachten der erwähnten Kommission zur weiter» Be-

rathung an den nächstfolgenden Landtag gebracht werden. Der

nächstfolgende, nämlich der vom luui 1794, war aber bloß
für den einzigen Gegenstand, der, bei der zur Zeit anSgcbrochcncn
Revolution in Polen, dit nothwendig gewordene Cicherstellung
des Lander) zn Grnndc Hütte, bestimmt: zudem tonnte, grnaniücr
Umstände wegen, auch jcneö Gutachten vom l>c>mmite erst am 1A

lannar 1797» beendet und am 29sten desse4beu Monato und lah
reo in die swchfürstlichc Kauzclci niedergelegt werden. Während
dessen kam aber auf dem umuitlelbar darauffolgenden Landtage
vom Iri. März 179.) die glückliche Unterwerfung Kurlands an

daS Russische Reich zu Stande, wodurch alle üdrigcu vou jeher

Diese Epoche ist aber besonders ssir die jüdische Bevölkerung
Kurlands al? die wichtigste ihre? volitischen und moralischen Le
veno zu betrachten, uud ist ohne Zweiset m ihrem dautdaren ,s>er

zen unvergeßlich eingegraben. Denn wenn die dasigen Israeliten
auch bis dahin zu manchen Zeiten so inanchc günstige Herzogliche

so daß sie weder hüraerlicher Rechte theilhaftig, noeb bürgerlicher

Pflichten untcrworfcu werden konnten. Anders aber gestalteten
sich nuu die Rechtsverhältnisse derselben uuter Riisfischer Herr

schaft indcnt die Gesel;arbtlna ihnen schon gleich Anfangs bürger

liehe Rechte und Pflichten gewährte. AIS der hochselige Kaiser

Paul l. im Jahre 1797 die Stadt Mitau mit Seiner Allerb

Gegenwart erfreute, wurde auch den Repräsentanten der Mitau

schkn Israeliten das Glück zu Theil. Allcrhöchstdemselben ihre

Huldigung persönlich alleruuterthäuigst darbringen zu dürfen.
Und am 14. Juli während die regierende Kaiserin nach

dem Bade Plecnen reiste, und ans Ihrer Reise die Stadt Mitan

berührte, geruhte Allcrhöchstdieseldt auch die feierliche Huldi

gnng der Mitauschen Israeliten Allcrgnädigst cutgrgcu zu nehmen.
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Diese bestand darin, daß die Monarchin vor dem Stadthorc

aus dem Wege nach Riga unter einem. von der iSrl. Gemeinde

errichteten, sanimetenen. mit Gold brodirtcn Baldachin, umgc

den von einigen rcichgrschmückten heiligen Grschrollen. uud unter

Bcglcituna von 12 weißgekleideten jungen Mädchen icrl. Confes

sion, die Blumen streueud, eine kurze Bcgrühuugo - Anrede hiel-

ten,'- empfangen wurde; worauf dann Allcrhächfiditselbe ro»

den Dtputirten der Mitauschen Zöraelitengemeinde unter Portritt

ihres greisen in weißem «tlaß gekleideten Rabbiners, ein zierlich

gcschucbeuec. Buch, das ein Gedicht in deutscher und zwei Gebete

m hebräischer Sprache enthielt, huldvoll entgegen zu nehmen,
gerührte.

Während die Mouarchlu «ich iv Plreuc» aufhielt, hatten Mi

deS hier zmrst genaunten loracliteu. Nmnenc' Barnch Bchr Klein,

zu übertragen, hohem genehmigt worden ist.

Schon in dem Jahre 1797 wurde» die Israeliten iv Kur

laud (die hier seitdem in officicUen Berhandlungeu .Ebrätr" ge
ilannt werden) laut riucr von dem damaligen Kurlandische» (>i

vil-Gouverneur« v. Lambsdors veraustalteten Zählung. in einer

Anzahl von 4581 Seelen männlichen Geschlechts. — wo-

von in den Städten uni? dvi uinreul leb

ten, - interimistisch zum Bürger-Ottad verzrichnct, uud daS am

12. Mai Nr , .»71 pubiicirtc Negierullgo Patent seN-e die

taüung derselben definitiv fest Ey lautet wie folgend

Befehl Sr. Kaiserliche» Majestät, des Selbstherr-
'

scherS aller Reußen ke. tc., aus der Kurlän-

dischen GouvcrucmtNtoßcgitruug zu Jeder
mannS Wissenschaft.

Mittelst Mose Eines dinqircuden Senate vom 22. März d.Z. in die von

ttrstiich. Eo mutzte den Ediäein erlandt >vc>den. de» dmaMichen und

nach dein )nlialtr dci sladto:dnuua uud nachdem >>c n>!
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in den Stätmii 'in Lüraerschafl und Kaufniannoschasi liadrn rinschrridm las-
stn, in lrcidrn. .... . -

Zwr i t cno. Loi» druru. di, dirsr EllaudM drnunrn ivoliru, mühtm.
»ach t>rm Inhalt vom 2:». )nni > 7U4, dovvrltt Ävaadru, als von

M dezahlrn, müljtrn, nach qcschrnrnrr aruaurr iintrrsnchnua. ohnrEnt
i ichtung der Abaabrn, nvki Vir erbracht wrrvrn.

nndrn> nnd nachdrin sir ilir (Ärwcivr vr'anut grniacht Navrn. sich in irgtnd tinr

i'ltid und Trrivnnq il,rro Mewrrvco niid ihrer Handthtrrunq. iimrn jahrlichr

iil'krlitftrt iverden.

Sechsten». ?n dem tHonvcrnrinrnt stivst mich allcmliawril pnbliciit

ocin odci cinci andern Cwilvehördc demittden rrttxiltrn Paft sich

> tticicn laszt, aar nicht vrn sich holtrn soltni, sondern sie mnßtrn tlnrn sotchrn

tliivtipatzirn der Smidpotizry zur qeselzlichkv Strafe üdrrlirsrm.

inlNZtk man siav olmr Änsrhun«, drS Standst' und nach dm aUgr-

tN b. So nuchlt il.uru /rlaubt srrm. in der tAauvrrueiuttUsftadt
und in den Srrioslädlcli .«aluuo vi rrrichlru. weicht, outzrr

Stenn ten». S» mnßtr dtnskldtn erlaubt Synaaoarn ;u bäum,
auch für diksrlven auf ihrr riqrnen Kostni Plätzr >u laufe», glrichsvllti müßtrn
sir ihre Beqiädnijjplätzr und Schlachthäuser nadrn.

Zehntens. )n Erwägung ihrrr Buir, müizle vervomi wrrdrn. die

>smärr unter Jemandenal» Eroüvtrrtkamu aitzuschretbrn. ni t> dtrsrriiald dir

Hrvunq drr «ekrutenitrurr für dirsrtt..n von den «uwdesitzrrn. murr welche

sir dcy dti Rcviflon anqtschriedtu, einarstM iverdrn: denn alir dir Ed»ärr,

ivrlchr im <i.urländi»chru»GouvrrntNtrnl verdtridrN, Mid k>ir dopprltcn Ädqadm

nach dm ovrnanqrfüixtrii «nindtn entlichtrn wollrn, wrrdcn nntrr drr S»-

richtvbarkrii dri Piaciiniätc nnd andrrri Mcinrinrn nrlirir wrlchr n» dirirldrn
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mich misfoinmkii mußten; uud auf welche Voistelluna Seine Kaiser

liche Majestät. Inhalts obanqesschrtrr Ntase.v. 14. Mar, d. Z.. mit «Uer-

röchst Eigener Hand zu schreiben gerudt haben: De« fetz «lf»; znr schul

digen Ertulluilg dieser «Ueilröchstrn WiUeuomennunq anhvro ei öffnet worden

>»enUia>er Befehl von de» Ausländischen kHouvernemnitdreqirmna deSmittrlst

durch dn» Drnct zn Zedenuanuv Wissenschaft und Nachachmnq öffentlich be-

kannt gemacht wird, so erachtet diese «egiernna zugleich noch für nöthig,wegen

grnnner und gehöriger (krfntiung desselben Z>joiqnides anzuordnen:

l) Da Znhaltd der aitgeführten Ukase Eine» Dirtgirmdm Senats nur

den in dem «urläut>ischm«onvrmrnieut wolmhnften Edräem der fernere«er

bleib hirsetbsl «llerhöchst gestattet worden, so Häven alle und jede Ediaer in

spätesteuG bis zum ituaz»U d. A beb Einem beliebig zu wählenden

ste im Jahre NU? bey der aUgemeiur» Auszeichnung aller Einwohner mit

angeschrieben worden, oder nach der Aussage glaubwürdiger Stadtrinwolmer.

aus Verstheu uuaufgeztichnet gebliebtn. olmc schriftliche Zeugnisse, den drm

Ätaqistrat des k>rw. uud wrnn sie sich jetzt in einrr andern Stadt einschreiben

lassen wollen, vey den Maais'Mtm daicit",, mir unter Produeirnnq rin- . «i

ttstkS desjenigenMagtstraw, bey welchem sie im A. .7V7 als Sradteiinrjohnrr

Termins, und also spatsten» vi» zum t'2. >«g. d. A. personlich zu melden, und

alle, nicht nur genan ihr Gewerbe. sondern auch in welche Kerneinheit des

Sautmaimo- oder Burgerstandrd sie ringeschrieveu Kim anzuaeveii
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i> ?»»»t nun nirgriib nrindr Öl drm Kuuäudischrn
nicht qrliörigr Ebräer lüeselds, in dm Siädtru ringrschiirdrn wtiden mö
grn. io haben alle Magisträir dm rigrnrr Vrrantwonuna. mit alle»
Sorqsaii imd Strengt darauf u> irden nnd zu halten, daiz in «bslchl
drr iv jtder Stadt tvohnrndtn Svrärr. nur dir drreits alo Stadtein
nohuer dasetdft im Zadre 1707 angeschrirdenen. so wir die wirklich wohn

den. gehörig jrgitlmirrn. und alw keinen Ebräer andrrwritia., auch Nirmandrn

von ihnen svätrr. alo did ,um i2. «ngust d. Z. beh sich anzumelden, dir zu

piodnciirndrn Attrstatr adrr. sind als Belege de? aufzunrfiinrndrn Qtiads

4) Da was dm Brtiag dri uicU,cbrndtn.«ronsabaabrn delrifft. daniber
in dem Patriitr dirsrr Nrgitruug vom 2>>. ->~>> Nr, deut

schalt rinnlslt'irit'rnd!' «sr>san ausmdrlnirn nnd ni^iiwcndcir

»> I'a des rrürn Puutw de« hier pudtltttteu Ällernöchsten Be-

sclU!) den Edläcru de, bürgerliche und Faufmannsgewerd nach drm Znhailr
drr Sladtorduuag erlaubt wordru. so ist iv »dflchl il,rrr erlangenden und

in vorkommrndru <n brurilirilrndrn Srwrrvogrrrchtsame. mit ihnen

Birnau nach den in dri Stadlorduuug enthaltrnrn izriordnungr» zu verfahirn.

,'rzirtrn, nnr wenn sie nach drr Mrrdöchstrn Stadtorduuug dazu brrrchtlgt

sind. und durch Vorzeigung der darüber von drinjralgta Maatstrat. dri wel-

mrm sie angeschrieben worden rnttialtrnru Pässe. sich gehörig leqittmiren, er-

taubten Handel treibn,, auf teinr Wrlsr über sich «ich nur im arnngftta der

drrriw allgemein so vieifättig und streng verbotenen Auf» und vertäuferry

schuldig inachen mögen.
„nd da kiernäckst dni »n SovNeuer etngeschrievenrn Bürgern gan<

und gar triu Handel nach den Gesetzen aestattet ist. oder zun« Nachtheil drr

Gildrgrnostrn nachgrsrhrn wrrden kann sondern irdrr uir Kopssieuer vinqr
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schlirbrnr mn dmch Zrcivuil.i ciiin Piosrssio» odn nun ciltlumi V»nt'

tliikniiiq <ich rrnätirri, bticcritigt ist. so ist in drsirn denn auch cUlrnt

treidni.')

7) Dem von zu> K!>psstkUci auqrschricbcnn. Svräcm ctlva vo»-

---irdromat nur bis zum uächstrn Drccmvcri.iolmt 01 rrkl)tilrn.

pttrntt ymiddollmibrl>ordr n» nrstkiichtn Brnrastniii >«>id rtw>i wrr

,»> t-.c odc. Sinchiuiu. dc> «ahato mUnden

jüdischrn Wrmcindlmlci, in bm -tädtm. so dlridf dieMriu der «tirder bro

«uhato der in ikdrr vorlzandrnm iüoischcu «cmrinr üderiaffen. Da Irbocki

hier pndltcinnl Älirrdochsttn BrsrlN. «nnzkr «kligiondsachen, sich mir nrn krinrn

I«) Da yimiächft im 2. Punkt dro pudliclrtrn Allrrli bellitnigm
l?bmtni.dir nicht httstldft dcvdikibcn woUcn. kthgtMrn ist. N.ich Entrichtung dr>

mutig im ÄUnimrncti itbuciitibcii luoi&m. find) locldwr auch itbCT mt AoDfftturr aratfdKir

Inn twditiflt hiorboi flnb. ■ * . *
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lileisrpassts dri drr Sondknirmriito «rMilnq zu mrldru. ioodrrn aber nnfehl-

mit Wach, tranoportin zu lverden drh der Gouvernrineuw'Nrairrnng zu

II) Wir adr,. wrlchr hirirldii verbleiben, und sich zur

orraunq drr and andrm Gouvernrinrntd in rHrschäktru hrrreisrndkn Ebiüri

ans da» vorNchttqste deren Püffe zu' univrsnchen oder untersuchrn zn laffrn. und

dir von ihnen mit abqrlaukmrn. unrimtiaen odrr unznreichendrn Päffrn der-

sekencn Sbräri au' trinr Wri'c drr, suli . viclmrbr irden

iustndm hat.

tirt werden.

Damit ader iotkaae zur aenanen Erküllung Seiner Kaiserlichen

anch Sttrmand Seh niit llnwiffmheit entschnldiarn möac, lo soll dieses Patrm
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und Mchtliril adrr o> lMtcn hat.

(1.. 8.) WilNtliu v. Dlitirn.

P. i7dotriwlc>n.. Z. v. Wäctuci.

Secrrtairc I. Nrrkk

Unter dein Hochseligtn Kaiser Alti ander I. erschien

hierauf am S. Februar in Grundlage der am 21). Decent

der an den dirigirenden Senat erlassenen namenttichcu Be

fehlo S r Kai seil. Majestät, eiu Allerhöchst bestätigter Doktad

zur Aerbcsmung der Anstände der Ebräer. nach welchem ilinrü

an den Orten ihres bleibenden Anfentbalteo. also auch in Kur

schen Palatcn vom t» März bestätigt am l.

sicherten den (sbracrn in Kurland ihre bürgerlichen Rechte
noch iuö Besondere i endlich wurde auch noch mittelst namentli

chen'UtaseS vom 8. Nov. 1807 die bis hiezu von den Ebräern

zu erbeben verordnet gewesene doppelte Kopf und Gildeslcucr

unseres sowohl gerechten alo glorreich regierenden Monarchen
Nikolai I. erfreuen sich die Ebräcr an den Orten, wo ihnen

bleibender Aufenthalt gestattet ist. also auch in Kurland, nichl

uur der ihnen früher verliehenen Rechte, sondern ste erhalten auszrr
dem noch von Zeit zu wesentliche Beweise von dci (>inadc

und Fürsorge des Monarchen. - Der ««»entlicht Utas Sr.

Kaiserl. Maj. vom Aprit (Kurl. Reg Patent Str. K2)
bezeichnet sowohl die Stadt Riga und den Fleeten Schlott alo

auch dae> Kurland zti den Orten , an denen den

Ebräern bleibender Äufenthalt gestattet ist. jedoch nnr dtnjtniacn.
welche dort bei der Revision mit ihren Famüiru angeschrieben sind,
wogegen die Umsiedelung der Ebräer auö andern Gouvkrnemento

dorthin verboten ist.
Durch den Allerh. Ukao vom l!> 1»44 wurden

alle Kahale im Reiche, wo den Ebräern dleibeoder Aufenthalt
gestattet ist, aufgehoben und die edr. Gemeinden unter die unmit
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ttlbarc Verwaltung dkl Stadtmagjsträfk odkl Stadt DunitN gt
stellt. wobei dir Kurl Gouv Ncqicrung mittelst Patents vom

!» April Nr. 2W> aiwdrücklich bekannt machte, daß diese

Verordnung iv so fern auch auf die (sbräer iv Kurland zu bczie
heu wäre, weil in Allerhöchster Lorschriften den in Kur-

land befindlich gewesenen (tbräern der Aufenthalt so wie die bür

änlichen Gewerbe gestattet uud durch den Allerhöchsten Beseht
v. Iluhre für sie. die Kahale, eingeführt worden sind, fouach
aber diese erwähnte Modifikation nirgend der städtischen Berfas
sung dieses Gouvernements entgegen stehen kaun — Nach der im

Provinzial <sodei (Ausgabe enthaltene» Bestimmuug, dil

den die ebräischen Stadteinwohner in Kurland zwar eine von den

Christen getrennte Gemeinde; indessen sind sie dem Forum der

örtlichen Stadtmagistrate. der zugleich ihre sämmtliche Cultus

augeleqenheilen wahrzuuehmeu uud zu verwalten hat. umnittel

alle drei Jahre zn wählen, welche »nter der Benennung von

Steuer-Aeltesten ihren Sit» bei der städtischen Steuerverwaltung

nehmen, und indem f!e derselben eine besondere Abtheilung

beigeordnet sind. haben sie zunächst die Verpflichtung die von den

Mitglieder!! der Cbräergememdc zu leistenden Kronoabgabrn ;c. :c

entgegen zu nehmen uud zu verbuchen. Dem MitauscheiN edr

teuer»Aelttsten Rappenheilp ist im Jahre zuerst, und

hernach auch den sämmtlichen üdrigeu da'igen ebr Steuerältesteu
daS Recht des Tragens einer Aultounisorin des Ministeriums,

des Innern IN Klasse Hochobrigteitlich dewilligt worden Die

Gesammt Ciunahme und Anogadc der Mitauschen Cdräer-

gemeindt, einschlicsjlich der dasigcn HilsSvereine. betrügt c-.

Rnb. S. jährlich. Die ebräischrn .(>andwcrtcr werden durch zwei
aus ihrer Mitte erwählte« HandwerkSaufseher repräsentirt, und

das Arnitiiwtstu der ebräischen.Gemeinde wird zunächst von ei-

nem aus den Mitgliedern derselben erwählten Comite verwaltet.

Ferner werden in die Allerhöchst verordneten ebräischen Gouvcr

ntnitntS- und Kreis -Schulconunissionen, deren Präsident iv der

GouvcrntMtntSstadt der Gouv Schul-Dircktor und in den Kreis-

städten der örtliche Schul Inspektor ist, zwei rbräischc Mitglieder,
und zwar lLiucr aus dem Rabdinerftande nnd Cincr aus dem

Kaufmannstandt gewühlt. Endlich sind noch beim Grncralgou-
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nernement von , (shst- und Kurland zu besondern Aufträgen
iv jüdischcn Angelegenheiten drei Individuen ebräischer Confesston.
uud zwar in Riga gegenwärtig derDr.A.Rtumautt undS. Bloch

und iv Mitau der.dasigeKaufmannS angestellt.denen
auch das Recht des Tragens einer Uniform deo Minist de? In
nern 8. Klasse hochodriateitlich verliehen wurde

Kurland ist 48V mMeil. Arotz und zählt circa ö2O,tXX> Einw

Davon gehören zur rechtgläudiqcn griechisch - rufstschcn Kirche

l ~.5)Mt. zurevangelischen 4.M.1»1»j», zur römisch - katholischen 45,klt<>

und zur mosaischen Religion l !.t»yl männliche uud l 1,<>62 weid'

liche, im Ganzen 22.74.z Seelen Sie find auf t2Gemtjnden ver

theilt deren Vcrhaltniü zu einander in Einsicht ihrer Bevölkeruna

auo der Fleisch Karobta seine Steuer die zur Deckung der Krono-

abgabcn vcrwrndct wird) uud drr vou ihucu zu rrhebtndcn

strucr (welche zur Bildung eines Fonds für evr Schulen ?c ?c

angeordnet ist) füglich aus nachstehender authentischer Tabelle pro
1852 ersichtlich ist

iin Kurlälidischrn

«ouvknitnlciit.

I. »avSkrschrr miinnl. wiibl. zukam.

gemein!».

».ZsritdrlchNüdl

!>.»
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D>c liiti in «unando vottommriwe luigieiche Zah
icnal'wrictnula in Hiniietn ps» ediäischrn Vevölkernng im verhälrntß der vor-

irnten u» ittUrn »iedision ist aiötjtmtheiio eiuc Folge der im Zahle 1x4«»

t>»rth die statNitNiuveur eolonisaNmi nact, den, Cl,e,sonschrn Gc>»vcittkmc»i

r>cv anö Kurland im sahrc ix4ii nach dem Chrnomcheu Gouveniement Uder-

liksledtller Familien lxmig wie »olgend-

In, Kurländischcn Gouvernement befinden sich 2V Snnago
gen und Bethäuser. 32 Synagogen- und Bethäuser-Aettesle.
12 Rabbiner, von denen der Mltausche Gouvernements-Rabbi

ner ist' ttt Kantoren und Synagogen Diener. <l> concessionirte
ReligionSfchulen l.l'»liuu«.i I kl»!--'und ( ne«Z«rim) undeben so

Dir Evlän l Lkclrn<at»I

sHrintindrn

», KuNündiscdtii

wouvrinrmntt.
im Zalirc >x>"

!
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virlt Schulmeister 5 ebr. KrüNSschulen (zu Mitau.
Mau. Goldingen. Tuckum und Zakobftadt) uud tdcn so viele

ebr. KronSlehrer: 8 examinirte ebr. Clementarlehrer. lö ebr. Iv
dividutu, welche akademische Grade besitzen, ltt beeidigte und ge

prüfte Hebammen. endlich 48 mildthätige und gelehrte Vereine.

In derKurl. GonverntmentSstadt Mitau. deren Bevölkerung
überhaupt IB.tnA> Seelen zählt, befinden sich laut der jüngst
nattgefundenen Boltozählnng 735 Familien ebr. Confcssion. von

denen 55 dem Kaufmaundstande, die übrigen 7W Kainllen aber

dem Bürgerstande angehören. Unter ihnen befinden sich 2<M»

männliche und 2189 welbl.. zusammen 4lßit Seele«. Tarunter
sind! 1 Banquier, welcher zugleich Chrenbürger ist, 5 Hand
lungs-ChefS zweiter Gilde. 4i) dritter Gilde. 48 Handeltreibende
Bürger Familien- 85 Grund uud Hmiöbesitzer. 45 Schneider.
A> Schuhmacher, Mützenmacher, 25 Putz und Damrnklci

dcr-Machrrinnen, 18 Klempner, <> Lakirer, tj Glaser, 4 Maler.
4 Uhrmacher. 4 Graveure uud Pctschicrstcchcr, 2 Optiker, 4 Pa-
rapluiemacher, 't Wattenmacher. .'l Kürschner nnd

:l Cigarre« Fabrikanten. 2'Ttschltr. 2 Goldarbtiter. 2 Nadler.
2 Färber. 2 Gürtler. 4 Drechsler, l Bürstenmacher. 3 Gummi

ardeiter, 1 Schlosser. 4 Blumenmacher. Pfeifenkünstler. 2 Buch

bindn , l Schildpattarbeiter. Korbmacher und l Vrrgoldrr.
12 Groiz uud Klein Fuhrleute, 12 Fleischer «nd t» Garküche

oder Herbergöinhader. Außerdem nähren sich viele als Käst.
Frucht n«d Gettmse Hökerer. als Pserdehäudler. Trödler. Mük

ler. Voh«die«er. Tagelöh«er und Lastträger.
Bcsondero bemigeu die leligenaunle« Klassen, wie wc

»ig man den Cdräern im Allgemeinen der Arbeitsscheu oder des

Widerwillens gegen Ackerbau :c. :c. dezüchtigen kann; denn diese

ebengenanntt kleine Compagnie ebräischer Tagelöhner und

träger; B verrichten seit Jahren daS schwere, sonst von Nie
«landen auS der christlichen Bevölkerung Mitau'ö ausdauernd

ansqenommknc Geschäft, bei Wohuuugö Beränderungen ?c. ?c.

Möbel ?c. ?e. auf Tragsesseln zu tranSportiren; Andere wieder

verrichten nicht selten daS schwcrc Geschäft des Steinzerklopfens
für den Chausseedau. oder beschäftigen sich mit Graben. Wasser
tragen und Holzspalten nnd dcrglcichen mehr, nnd so. keine Ar

bcit schencnd, fuchrn sie sich im Schweißt ihres Angesichts redlich

zu nähren Daß sich übrigens bereits auch eine namhafte An-
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aus der cbräischen Bevölkerung Kurlands dem Ackerbau und

Mir mit manchen Aufopfernngen nndEntbehrungen freiwillig ge-
widmet haben, vergl. oben S. (»0.

Tie Mitotische Ebräcrgcmeiildt besitzt aus»er einer im April
eröffneten Kronsschulc. an welcher ein christlicher und ein

ebräischer Lehrer von der Krone angestellt sind, eine Gemcindc-

".'lrmeuschulc l! -I'ktir») und It> conccsstonirtc cbräischc
Privatschultn, dcSglcichen ein Armenhaus, in welchem IZltArmc

befindlich sind, l Badeanstalt. !l Svnagogcn und 2 Gebethäuser
Auhcr einigen jüdischen Individuen, welche akademische Grade

besitzen, befinden sich hirr auch noch: 1 dtcidigter Gouverucmento

»nd :t Vehrerinurn Tic Gemeinde besitzt ferner 2 Begräbnih
platze, und zwar cinrn sder tZholera Begräbnikplalz) unmittelbar

bei der Stadt, und den zweiten gegen 'i Werst von der Stadt

entfernt Au Letzterem erhielt die Gemeinde bereits im Jahre
l"<M in Folge Verfügung Sr des damaligen >liuss.

Kaiser! Kurl Viec Gollvirneuru von Brisloru, eine Grenzer
tvtitcruug, in wclchcm gcnaunten Jahre der odcncrwahnte Kalma»

Borcum zugleich eine Leicl)curcinjgungö Anstalt daselbst anS ei-

genen Mitteln erbaute. Endlich erhielt dieser

auch noch im van der hohen Krone wiederum eine

desselben ZahreS t>ul> 9ir. 45t; an den Knrl. Kamrralhof veran

latztcn Auftrag, wobei die Grmcindc jedoch 7 Rub. S. jährlich
an daö Würzausche Buschwächtrr Gesinde Strantneck als Schad

loShaltung an Grundgeld zu entrichten hat.
In Geitau bestehen nachfolgende jüdische Vereine!

l) llDKedr» d i Verein mr Vestattllug der Tod

tcn, gegnindet im Jahre ,7'!l> Ticscr Verein wird von 7 Bor

stehern , l nämlich Tirektoreu. l Kassier. 2

denken uud l Schriftführer) dirigirt; sie werden alljährlich von

den Bereinsmitglitdern durch Ballotage erwählt und die Gouv.

»icgicrung bcftätigt sie. Für die Bestattung bemittelter deichen
erhebt der Verein jedesmal einen angemessenen Bcerdigungo-Bei-
trag und destreitet die Beerdigungskosten armer Leichen. An
Durchschnitt kann man die Einnahme und meist auch ebcu so viel

die Ausgabe auf circa bis Rud jährlich rechnen
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2) ( >>< >>i:l ILilrur ( jn.lii», d i .Nrauttnuntrrstützungc'
Verein, für dessen Rcchuung arme Kranken öfter auch in den An

stoltrn des Colleg. d. allq. Fürsorge verpsiegt werden, gegründet
im Jahre 177V; welchem sowohl die statutenmäßigen Beiträge
der Mitglieder als auch Spcnduuqc» in der Synagoge und dci

(virilen und Bcsch»c>du»gcu. endlich emch der Erlös sür die

Gestühle im Bethammidrasch. zu Gebote stehen. Die jähr
liehe Gesammteinnalmie nnd Ausgabe dieses Vereins beträgt circa

4t»tt Rnb S

Z) t',rllu>.t<l d i. Verein zur Bilduug der

Engend; gegründet im Jahre IeHA. Dieser Verein, welcher aus

den freiwilligen Beiträge» der Mitglieder »c. »c. unterhalten wird,

und eine jährliche Einnahme von circa AOO Nub. S. hat. läßt
gcqcn 50 bis arme ebräische Kinder AeligjonS- nnd Sprach
llnterriä)t in der Talmudthora - Schule ertheilen. uud gicdt auch

manchen Zögling derselben zu Handwerkern ab. — An diesen

4) Der israelitische Franc«-Verein, gegründet im Jahre l^t>.
dessen Tendenz Unterstützung armer Frauen und Mädchen und

Bctlridung und Verpflegung der armen Schüler in der erwähnten
Talmnd-Thora Anstalt ist

5) (lv lnil I'uijou d > Gcsangcncn uud Ar

men Unterstüuungs Vcrciu, gegründet ZB2i) und reorganistrt
uv Jahre l.'vt.'». i,(Zt einen doppelteu Zweck! erstens indische»

»ach jüdischem Mus zu verpflege», bei ihnen a» den

hohe» jüdischen Festtagen Andachtsübungen zu halten, uud Die-

jenige»., welche nur Schulden halber arrctirt sind, »ach Niuslän

den, entweder gain oder zum Theil loSznkanscn: nnd dann

zweitens, hcradgtkommcnt Gcmeiudtgliedcr zu unterstützen und

nc besonderS an be» hohe» Festtagen mit Fleisch und Brod zu

versehen Zu bedauern in. daiz dieser Verein, bei so großer
Ausgabe die er hat, lediglich nur auf den statutenmäßigen Beitrag
der Mitglieder (welcher ohne dies nur 72 Kop. S. jahrlich, oder

<» Kop monatlich beträgt) und hochncnd da»» und wann auch

aus eine magere Collect? angewiesen ist Die jährliche Einnahme,
uud Ausgabe betrügt circa Ml Nub. S-

t>) (.'k«dr» Pols XÄoel!, v. i. Handwerks Verein.
dct derselbt hat den Zweck herunttrgctommcne ('»aildwcrkcr
zu unterstützen.
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Außerdem cristireu hin uoch einige gelehrte jüdische Bcreinr.
genannt: ( r>« l>ri» !,»» >il<rn, und Heina»'«,

welche die Btsörderung deS Studiums der Bibel, drr Mischna
und deö Talmuds zum Zwecke hadeu

Was das sociale Lebe» der hiesigen Ebräcr im Verhältniß zu

ihren christlichen Mitbürger« betrifft, so herrscht zwischen Beiden

im Allgemeinen eine gegenseitige würdige Harmonie und ein löb-

licher Bürgersinn, welche sich bei öfterer Gelegenheit äußern Anch

ist unter der Direktion der ehemaligen hier bestandenen Gesellschaft
der Damvsfchifffahrt zwischen Mitau und Riga ein Ebräer als

DirectionS -Mitglied von drr städtischen Kaufmannschaft erwählt
worden Ferner erhielt der hirsige Banquier und Ehrenbürger
Mosco Stern, vor einigen Jahren ei» ofsicielleo Belobnngö sne

seript vom K»rlä»dische» Adel uud der Ritterschaft für dessen un

kigtttttützigen eommerciellen Leistungen zum Beste» der Kurländi

schen Credit-Bank.

Iv Betreff des geistige» Auslandes der Ebrärr i» Kurlaad,
stelle» sich Dem Beobachter voraämlich drei verschiedene Klassen

dar. deren jede von jeher merkwürdigerweise einen desondern Ort

>n Kurland vorzugsweise iune gehabt hat. Nämlich: l) strengt
Orthodoren, welche zugleich mcistknS uur sehr geringe Bil

ten tind Flecken: lakobstadt. Bauokc. Friedrichstadt. Pilten
und Schubrtz sSubbath) anzulrcfftn gewesen In den zwei erst-

genannten Städten lakobstadt und Bauott siud sogar einige In
divibutn aus der Secte der Chassidim ansäizig -> Individuen

die nicht gerade zu den strengsten Orthodoren gezählt werden kö»

»en, traf man stets in üderwicgcndrr Anzahl in den Stad

tcn Libau, Goldingcu und Grodin an; rS versteht sich jedoch von

selbst, daß überall mehrere Auoimhme» stattgefunden habe» u»d

finden. :t) Männer von Bildung und Intelligenz, die auch bald

mehr, bald weniger Orthodor waren, hat Hasenpoth und

Mitau vorzugsweise in nicht geringer Zahl aufzuweisen gehabt
lluter den judische» Männern i» Kurland, welche Ach entweder

wegen ihres Anseheno. oder wegen ihrer literarischen Leistungeli citttn

Huf erworben hoben, »nd anker drr bereite' erwäh»tc». »och Nach

uchc»dr zu bezeich»r». die hier in alphabetischer Ordnung solgeu
l. vavi d Adrahamsohn, !)i. „»vü., Geborn»MV»n

zig 17-l<>. ftudirtc zu Königsberg, uud seit 1775 domicilii ic
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er als prurlischer Arzt in Hasenpoth Späterhin kehrte derselbe
Wiedtr in seine Vaterstadt ,uruck. woselbst kr verstarb. Von drmsel

den ist im Druckt erschienen: Veodachtungen eines Arztes
am Kranteudette seiner Patienten. Königoderg, I7Ä 8

11. Die Familie Adtlsöhn In dem Knrländ:schen Gränz

ürlt Georg end lirq Mit auä, 111 Känigsberg eristi'.t srit fast einem

Halben Jahrhundert cm jüdischeo bedeutendes .»>andc.obau6 untn

der Firma Adelsohn u Comp. denen gegenwärtiger Chef
Preußische, Co.l'ul in ruugcu lahien verstarb liier dencr

Äutter Tnnbl eine durch seltene Mildthätiakeit eilt

.'tmein berühmt grwordene Frau. Während ihrer Beerdigung
allein , wurden . ihrem letzten Willen zufolge. mebrere tausend

Hudcl unter du Annen vertheilt

111. Ilzlg Äb» onv. geb zu Mttau l7U>5 und gest. ,842.

war eraminirter Ltnrkr der bcdräischcn und cbaldäischrn Sprache

und nährte um größtentheils vom Pnvarnnterrtchte Im Jahre

inilit nach der «?hersonsch n Kolonie nalmi bieranf zu Cberwn

eine HauSlehrerM? Vki einem jüdischen Kaufmann nn. woselbst

er verstarb Von ibm in nschienen

Dir lehrt Gottes
,

nliede und

Unterthanentreue Ein Wort aus dem Talmud dearbeitei

vou ). H. Abronv Dorpot, 6. Vv S-

IV Bebr den Haktadosch Rabbi Nenjamln Geb

in woselbst sein Pater walnci'd der dortigenKriegs

nnruben tlncs Märtnrcrtodes starb. - lebte um I7'tl) zu Mitau

und beschäftigt? sich vorzüglich m,t (tr stand beim

Herzoge und bei der Kurland Ritterschaft in Ansehen Der Ge

ineinde machte ei» mehrere Schenkungen, von denen ein Leichenwa

gen nebst Sarg noch gegenwärtig erMirt
V. Simon Blumenfeld Geb. zu Mitau im Zahre 177<»

und nach einein mehrjakrigen Aufenthalte im «nSlande wrz ncut»

seiner Rückkehr in seinem Geburtsort hier am l-t «uaust
verstorben Derselbe wm nicht iiur ein gelehrter Talmudist, sondern
mch ein seltener ,vtinschreibckünstlc., und seine Erben besitzen außer
einer Anzahl von Kuustorbeiten desselben, eine Menge Belodungo
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Europäischen Monarchen versehen und Derselbe, über dessen
Arbeiten sich namentlich die Hamburger Zeitung vom Jahre 1825

ausspricht, besaß die seltene Fertigkeit, m verschiedenen Sprachen
in so kleinen Schriftzügeu schreiben zu können. daß man sie nur

mittelst eines Vergrößerungsglases zu lesen im Stande war. So

schrieb er einst aus ein Stückchen Papier von der Größe eines

Quadratzolles Mal das Vater uuser iv lateinischer Spracht,
ja er war im Stande, aus euie iniltelmäßtge Velinpapiertante
etwa auf den Aanm eines Haares, lesbare Buchstaben zu schreiben

Ferntr verstand er lehr gut zu zeichnen. und war im Stande. dir

Grundzuge i»er Person obne Schwierigkeit mit Bleiseder treffend
zu skizzireu, welche er danu niit rntsprrchcndtn Versen und Srn

tenztu zu überziehen und ans diese Weise die ivunderdarsten S l.rift

berücksichtigt und brlobnt zu werden Unter andern wurde er von

Er, Majestät dem Hochseligen Katse, Alernnder. für welchen

er mehrere solcher künstlicher Schritt Silhouetten verjertlgte. mit

einer goldenen Dose, uud vo» Ihrer der Kaisen« Mittle

mit einer goldeue« Uhr delohnt. Vom Palme Pius VII. d?m ..
eine vollständige Peiztateuchroll« von der Größe und I !

Fiugerrinq gcsührt werden konnte, erhielt er einen kostbclt-en A
lanlring Anch von Majestäten dem Könige von Pr«"'V
dem Köiugc von Dänemark und dem Könige von Sachsen, M

dem Fürsten Blücher und anderen hohen Personen u

dessen Arbeiten mit Beisail ansgenommeli Bon ihm ist auch mi

Druckt erschienen eine Parodie m hebräische, Sprache nn dae>

Wochenfest (vngl. meine.'. Aufsatz in der Aug. Ztg d ludenth

Ihrgng. l8Ä.) femer ein Commentar zut Bibel »c »e betitelt

Pnc Moscht. den er im Manuskript hinterließ, wurdevon seinem

m Ungarn tcbcndcn Sohne. Namen» Joseph. krtrUich evirt.

VI. Abraham Bernhard, geb 17t»2. studirte

London die Heilkunde, wurde Docior der Medccin. hielt sich zu

Hasenpoth in Kurland aus, war Kreis und Oeconoime-Arzt zu

Schawl lSchaulen) im littbauisch- wilnaschcn Gouve>»kinettt-

Znspeetor verschieden,, litthauischcr KriegskoSpitäler. auch l^i^
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Oberarzt de, dem Slommsche» Mililairhoopltal. wurde Hosrath,

practicirte cmc kurze Zeit <1>1t» bis I>>l li in Mitau und zog dann

nach Moskau. Deine Schrirtcu l> Gründe für dir

Inorulatiön: dem litthauisebtn gewidmet lsteSSt

I7AN 111 S 2> t >I»^,, t'!.nr«>rrt

r,r, .s«it>. !>t.it-ui. I7M :tl S->> Auch deutsch

unter de» Titel Bemerkungen über das n ühe Beerdigen der sü
dische« Deichen . l >>t>2 ->t S l) Mcdici n i sch

dinurqisein j„ KriegShoSpitä
lern zu Kob'.in und Stonim gesominelt IfteS and

2rcsSt )übreo nnd Orwbenennung.) (Die Zvcig

nung vo, dem 2tc>. Stück ist aus Slonim datirt) 4» Vehand

lang eines epidemischen Wu! msiederS, das im Jahr
17W »n Kurland herrschte abgedruckt in Huseland'K lour
nal s pract Arzcneikunde. IV. 4No V <1797 i

VII. Rabbi Zw- Hirsch Charis. welcher Rabbiner zu
Mitan war und MtSgcztichnete ta.mudischc besaß

biner zu Hasenpoth in Kurland Geboren zu Amsterdam 172«.

xden ebendaselbst am 14. Mm 1754. lwornach mein Auf

Literblk d. O und in der A««. Ztg. d IdthmS zu beruh
lUN Von demselbtil ist erschienen IrtAUl»,' über

die jüdischen Gebote Diele» Buch ist versaßt zu Hasenpoth und

chkt dann ebenda, Praa 1782 und

Amsterdam l!it4 ln Derselbe hinterließ auch noch ein

Manuskript, tveiäu> cnun Commentar zM Pcutateilch enthielt

worin diele in der Bwel vorkommenden Stellen aus der Geome

ine erklärt werden * Ei:, Sobn d>s erwähnten Verfassers ist im

Zahre l>4ti ale Staatsratb und I>> im Qrelschei.

Gouverneniknt kinderlos viinoebt!?

IX. Vr. m«i. Elrich. Kaiserl Rösrath. geboren
in Preußen, domieilirtr zueri! >v Wilkomir m Vitthauen als

prakticircnder Krons und Sladlarzl wondertc im Jahre 1770

in Kurland ein und heirathete .u Mitau die Tochter deö Kalman

Borkum iNeht ode« S. 26) An dem Tage seiner Verlobung hatte
sein Schwiegervater, der gedachte Kalman Borkum den Grund-
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stern zu dkt vou ihm aus eigenenen Mitteln erbauten Snnagogi
gelegt. Dieser Elrich starb im Jahre ISO»

X. Die Familie Euchel. Der in der literarischen Welt de

kannte Isaak Abraham Euchel. Verfasser derbekannten Uedersetzung
deS isr GebctduchlS. ber Spr. Salm u s. w. geb 175Kund qest
lß<l4, lebte, ehr er uach Deutschlanb ging, eine geräumt Zeit bei

seinem Bruder in Hasenpoth, welcher letztere daselbst, obgleich ein

Jude, dennoch dasEhrenamt einesRathsherrn dieserStadtbekleidete

XI. Wegen der damit verbundenen literarhistorischen Notiz,

nag hier auch der Stadtrath David Friedländer erwähnt
werden, weiche, in Folge einer, von der hiesigen, als gelehrte
Schriftstellerinn bekannte)» Frau Kannnerherrinn von der Recke

gebornen Gräfin von Mcdcin geäußerten Ansicht in Bezug am

so wie in Folge der vom Hofprediger zu Berlin

Fr Theremi» im Jahre erschienenen Uebersetzung deS Lord

Byron. zur Herausgabe einer Schrift veranlaßt worden ist.
die unter dem Titel „Beitrag Geschichte der Bersol

aung der Juden im l't Jahrhundert durch Schrift
uellcr Ein Sendschreiben an die Frau Kammer

Herrinnv d Recke, geb Gräfin v Medem, von David

Friedländer" zu Berlin l»>2<t in Commission derRikolaischrn

Buchhandlung erschienen iO
XII. Marcus Ahron Günzdurq zu ?a

laut (Salatn) iw litth Gouvernement, tin'i lecemver ><!).',

und gest zu Wilua !84t» Derselvc erhielt von seinem Batei

der mancherlei Kenntniß besaß. Unterricht un Hebräische»

Deutschen und Russischen und beschäftigte sich seit dem )abre

zu Polaugen uud hernach vi >'.>iitau mit dem Nntenichl der

Jugend und mit und Eopiren gerichtlicher Akten

Hierauf ging er -nach Wilna uud l!'vtr daselbst i.c- iii 'einem Tod,

als ebräischer Schriftsteller Sei»c Werke sind folgende !) siloeU

I,u<'n»(i:,k,i t»n. d!
..

Entdeekulig Amci iko s durchChri

stofcro Colombo shtbräisch) :t Theile. Wilna 8. 2) I'vt-

biie ltutt'i.tii.. d l Allgsi» Wettgfschlchlc Erster Theil

die älteste Geschichte Wilna >> ,t> Ivii,:r,l,
d i Sammlung von Handels und Coiwersationsbriesen. al«?

ebräischer Briessteller mr die Jugend. Wilua 4) 11»-

----mnlaekut!». d : Sendung Philono an Cajus Caliqula
Aus dem Griechischen ine Teutsche übersetzt und daraus ins
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Evraische. Wltaa >8!I7 5> Itn«,».« Xus«i». d i Kurzer
Abriß dkr rusiischen Grschichtc bis auf "die Gegenwart. Wilna

IW9 8 kl«r«rü»ti,7» d i die Franzosen in

Rußland, oder Geschichte der Jahre 1812 - II in Bezug auf

Rußland. Wilna ,842 d 7) vvl.ni-. d i eine Sammlung
von vcrschjedcntn Briefen und Aufsätzen weicht allt auS dtm

Deutschen ins Ebräische übertragen sind Wilna, 1844. 8. -

Hinterlassen tlat rr noch handschriftlich: I'nltlot nne riiuifisni

lAllg Weltgeschichte) zweiter nnd dritter Theil; li. <?r»'m»tr,

I>»met«vr»e»l. d i Gtfchichte dc» damaSc Blutproceffes. c. iXill-

jon 6? .Inn«, diverse Adhandlungen enthaltend
XIII. Hofrath und Professor I>r Marcus Herz,

geb. zu Lerliu a» I« Juni 1747. gest am 19 Januar 18VZ

«Vergl. meint cutSsübrliche Biographie dcsseldcn im Lit Vi d. O

1847. S, 44)7 ff. und in d Allg. Ztg d ZdthS v 1847.) Zeh
erwähne drnsclben hier in so fern, da derselbe in Mitau zum er

iren Mal öffentlich literarisch aufgetreten ist Er war nämlich

m 177', während seiner Reise über Kurland nach Polen in

der Eigenschaft eines. SecretoirS des GeheimratheS Ephraim,
von Berlin aus nach Mitau an dir dortigen Professoren deS Her

zoglichtn Akademischen Gymnasiums sowohl, alt? auch von dem

Philosophen Kant in Königsberg an seinen in Mitau lebenden

Bruder empfohlen worden, und hielt sich hier einige Zeit auf. wo es

ihm auch gelang, dend Z. hiesigen.Hofbuchdrucker Steffenhagen
als Verleger zu sein«, ersten, öffentlichen literarischen Produkte

Versuch übe, die Ursachen der Verschiedenheiten
deS Geschmacks. Mitau. 177tt. B. willig zu machen Mit

Roth und That von hirraue> reichlich unterstützt, ging er hieraus

nach Halle, vollendete daselbst seine medicinischen Studien, wurde

1774 Doktor und ließ sich dann in Berlin als praktischer Arzt

nicdtr. wo er auch bald am jüdischen Krankenhause angestellt
wurde Im Jahre 178ö wurde er vom Fürsten von Waldeck

zum Hofrath und Leibarzt ernannt und im Jahre 1791 wurde er

Professor der Philosophie zu Berlin, entsagte jedoch in seinen

gediegenen Schriften lvergl darüber dir oben angeführte Biogra

phie desselben) zeichnen nch die Werke:
,
Vertuch über den

Schwindel. Berlin >78V 8" und Grundlage zu den Vor
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ttwltgcn uvc>. die Berti». 17k? beton
vers aus Beuu Erschunen dci lctztaenauntcu Schrift hat »ei

Verfasser das Glück gchadt vou Si. Majestät dem Könige von

das dezüglichc Reicript wie folgend

.Mir tiiid Eure vonüalichtn Tairnic und Krimumic ui.tM <exp.:.»,tl«lu>
ahnsik schon uiliqsl drkoniit tznvoidr!? bade sotcht von iclier arichänl

üpcnicdincndc Bcimiinmarn l'-n diksem M't «.öm.ui'i'ci Huld er

Potcda in. aiu 24. «vni Ii >.

«) zriedria. t^ilnetw.

ZUV. Ähron Horwttz. Rabbiner zu Skud in umhauen

»cenach vi i>asenpc>tli in Kuilanb Derselbe tvar in

geboren, lebte aber eine Hit lang »n Königsberg nnd und

galt weit uud breit als ciue raddiuischc Autorität, uud viele heb

räischc Büchci namentlich d»c dekannle l> .XkiU.

Kerl» und die erKe Ä usgade d c> >c M > udc!
sohuschcu Vlvel Ucdesclzuna. sind mit seiner Avvroi.'.wou

versehen (Bql meine Biographie desselben ia ber allg d

v ) K.Oj Bon >>asenpotb aio er als

Radbiuate. nach Bei lin berufen, woselbst c>. in I
ocrslorben Bon ihm erschiene txlj«.»Nvtl> lin-

»vselt. d i.. StoveUen zu den schwieriges Stellen veöKasel» oedn

Äunang einiger Rrl i. m Betren oei Ebescheiduilg
von«. Aluen ,vlanksutt 1770 4

. FV. Rabbi David Ezechiel letulicl. Rabbiner zu Muau.

dascll.'ii ! > > 5 Rab

biner daselbn. gen ider'elbc l,a: M::au . >uc Snnagogi
und eine ziemilch ausländla/ Badeanstalti .Xlikv«. > auc

eigenen Mjttein erbaut. > i>v!i ,nu Jacob I/rarl )a
obsokn Rabbiuats Berwolter gest an de,
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Hhotera und Mose» Chauoch Feiertag ebeusaUs RabtunatS

oerwaltti daselbst gcstorbeu 1848 gteietzsallS an der Ctwlcra

Simmtliche hier erwähnten Roddiner waren sehr gelehrte and de

rühmte Talmudlsten Ter Vater de» hier gedachten R larobsohn

war Rabbiner zu Lista und gab ein Buch kerao«, betitelt: t/ltn-

äusotiv Ooltee. d i diverse Rovellen zum salmud und den De

cisoren. Posen 176V
Xv 7)udel Laser Krön Ged am t Febr I7M zu

!uckum in Kuiland. inoseldu 'ein Bater Hanvet trieb, wurde nn

von den Rabbinern V W. Biumenscld und M Cze

chiel vaterrichtet. besuchte sodann die KreiSschule seiner Vaterstadt

uud beschäftigte sich hieraus bis zu seinem Tode (an der Cholera im )
I8Al) in Mitall mit Unterricht )m Jahre lBAi erhielt er auch

von der Schulcommission. der llniversität Dorpat ein Zeugniß über

gestandene Prutung in dci hebräischen Sprache. und wurde olv

Transtatcur dieser Sprache in demselben Zanre beim Mitauschcn
S tadtniaaittrate vereidet. Von mm erschien: lt D<

d i. hebräisch deuttcheS Handwörterbuch. Wilna !76S

2> Betrachtungen ober die Welt, eine deutsche Ueberfeyung
»e» Suche« «okin»tk <U.m v Riga 8

8t S llt Alpbabrt. eine hebräische Fibel mm Gebrauche in

hebräischen Schulen. Wilna tl<W K

XVII. vr.mvct. Lachmann, au» Preuhen gebürtig, tuelt

»ich srilbcr in Litthaueu aus und ließ sich hernach zu Banste in

Kurland nieder nach einigen Jahren zog er aber auch vou dort

fort und begab sich nach Rußland Von ibm erschien Ii l>>^

«^/< lip«om. I7BÄB. 2) Beantwortung
der Bewertungen ns w. Mitan. i 4 ,vgl oben S i

XVIII. Raddi ? avls cvi elncS kürzlich auf dem

Mltauschen hebräischen Begrabinkplalze lies in ausgesunde
nen Grabmals. ist derselbe aus Castcl gebürtig, war eatwede»

Rabbiner oder Rcligionsgtlrbrttr und starb zu Mitau, im I. 17A5

XIX Rabbi lebudaMarkudLrvi Sttldirte zu Pa
dua. erlaugtr daselbst die medicinischc Doctorwürde, unternahm

hierauf Reifen. lebte eiuige Zeit in Litthaueu zu Wilna. Ponedell
d Szagarii. kam auch nach Kurland, wo er steh eine Zeil lang
Mitau aushielt und brachte seine letzten Jahre iv Grodno zu
b zu Padua und gest ,v Grodno am l> 1797

n demselben ist erschiene».
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w. ivie Säulcg drs Hauses lehuda. welche der Tagend
und dem Gottesdienste sind Versaßt von dem tleintten

der Leviten aus der Familie Hurwitz. I>r. der Medicin in Wilna.»

Amsterdam, dci Sußman >7«5 78 grz Blr H«,

kielen ir»iu»uuitin. i»«<riti ne»t«t» ru«/. vri lr»i'»i,

Vsr»»< iit' ix?« Xltuiiiiii. in'l> »i»i. 1el»u«t>» mii>vtti

iDerGoneu Eden für die Gläubigen, den ich gestanzt hadc. von

emem Sprößlinge des R Moses den Maimin l Maimonides. I
Bon lehuda Lkvi. dem jüngsten Sonne seines Vaters > Eden

daselbst. 17V.». 27 gez. Vll 5. t» Als Anhang zu vorstehender

Schritt >t s»in l l i.:t»uu,l'»?li. lnlkütli t.'lv« lriin'tl» uiuu-.-

>>,n!!t!,i»>»>in» l</<»-im u s w «Der Tugendichatte»

Hurwitt. Doktor zu Witna > Königsberg 17Kl». 2 Auflag»
Dubno i7in> !7 ungez Vll 4) !>tiilu-! lvei t iit »u

us w lDer Weinberg zt. Engcdi Verfaßt vsu demberühmten

Weisen. Statursorscher. Lehrer und Hochgelehrten Yehuda Sohl'
des Rabbi Ktardechai aus dem Hause Levi. aus der Familie

Hurwitz, vi-. mv«l in Mlwa.s Königsberg I7b<» . 2. Aus

läge Dubno 17W. 7 ungez Vll Gedicht zur Feier des

Einweihung» Tagte des akademischen Gmunastums zu Mitau
in hebräischen Versen versertigt und übersetzt Mitau l 1775>
12 S 4 6) Lepkvr U»en>d«rotr» (?r»»je uoLeuot» ». s. W

«Abhandlung über die Unsterblichkeit der Seele. Von dem Ver

sasser der Säulen deo Hauses Yehuda Gedruckt in der neue»

Druckerei zu Poricz sPoretschjc. im SmolenSkischen

mcnt) mit Amsterdamer Schriften) 1786, NVll> 7) Bepu«
xüittll Oneleotc »'iserrni». l>«> peverutt v«i» setrs-

XitOtl». etzsotuoe lrt»t»1louc1 u»v-

l»nnt' iiüiii» > hitl<>in> u s. w lAbhandlung ühcr Elasstnordnung.
1 Thril Enthält »inen entscheidenden in Hinsicht de,

Streitigkeilci. uvischen den Kabdalisten. und Phi
losophcn. von D> . ii>»<l. lehuda Lcvi.» Praa 4'» Vll

tH doptuer tl«zt»»t oaex o. s.w. (Palast der Ergötzlichteit.) ein,

theologische Dissertation. von lekuda Levi Grodno 1797

lx V». Sl Handschriftlich befindet sich voii demselben noch

auf der Bibliothek deo Gouvernement« Gnmnamims zu Witau

72
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..Hebräische «Äedlchtt' Bernaulli zctgt üe in seiner Reise

durch Brandenburg :c ;c Bnd. S. 243 als in.Kurland ge

druckt an Dies ist cm Irrthum sie und nicmats gedruckt war

den. und bestehen grüßtentheilo aus Ueberselzungen Lichtwerschen
Tadeln, die gedachter Levi. der Vorrede nach im I 17K9 in

verfaßte ivgl Necke und Rapierskno Schriftsteller Lericon

!d m, t» s:t

XX. Dr. Elleser Elias (vedoreu zu
Kuckum »! Kurland im ) wurde zuerst m Wilna nnter

7ichtet. studirtc hierauf feit l 7K4 Medicin zu Königsberg, erhielt

daselbst I7iN die mcdicmische Doctorwürdc. lebte, nachdem er in

sein Vaterland zuruckqckebrt war. meine Jahre als practischer

Arzt in Bauoke und zog dann nacti Odesta Er schrieb Dissen,

inaus. H« Il<, », titilosxiett« i,n, >>. I D

Metwer) ILexinm'Mti. 17!»14

lerbielt den Schutnnterricbt zuerst von jüdiseneu Le'brern und

heruach in denMstenschaften imt . . l»

uigSberg. ündirte zu Berlin nnd Wnrzburg wurde t >t> >

Dr. n»c«. zu Dorpat und practicrte seitdem in Libau. woselbst er

Itdoch später zur lutherischen Confessiou übergetreten sein soll Er

schrieb Di««rt in«ue.6v I'tt?rv«v Dorpat. 18lH lti S 8

> XXII Ahron «alomon To d »as Dr. in«xl. und Chi
vurgrc. auo Polen gebürtig, bielt sich eine Zeitlaug iv Haienpotb
aus, Üarb d,u'elbst 17"2 und lnnterlietz einige Manuskripte me

dicinisch elnrnrgisfbrn .xnhalto
XXIII. Rat>d! Samuel den Elkana ans der Familie

Zeumttn. domicit.rtt srüher alo Rabbiner znÄltouo. Hamburg
und Wandsdeck. worauf er als Rabbiner nacb Mitau berufen

worden ist. woselbst er im I 1742 verstarb Bon ihm ist er

imienen' >sel<,»„ d i divers, Rcclilögutachtcn und

Krtläruug.'n zum .lorr-tl«. nebst Anhang deritelt. I»»-

------tirurii,,. wo talmudische Erklärungen zu einigen Talmud Trat

laten gegeben werden, Altona 1722 fol.
XXIV. Cousu 1 entWulsf. ein praeticirender Jurist ! er.

selbe ist in Prenhen gebore« und lies ütb in Kurland im lokre
17W oieder Derselbe gründete bereits iiu Jahre 1824 in der

Schmberstraße zuMitau rine öffcntlicht. gutorgauisirtr isrartitiscrie

Schult, an welcher l! Lehrer l darunterauch ein rbristlicher) fungirten
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wol)»! tl die Leitung dieier Schuir uut»grnuulz»g lwernommen hatte

)!ttdtssku scheiterte leider srine löbliche Absicht an der Theiluahms
osigttit des damaligen jüdischtn Publikum» und diese Schutt
löste sich schon im )ahr IHN auf

XXV. Rüden Joseph Äunorrvar. iSchrtlbrr Diese».)
Geboren zu Mitau drr. k 2September >812. sam l> Tifchtt

oxr hrbrälscben Spracht für dao kurländlsche Gouvernement an

gestellt Die von demselben bis hiev» derReihe auch erschituenci.
Schrift?« sind iolgendt l) Betrachtungen üdee die aus

Kurtand nach deni Cner«oN'cheu Gouvernement Man

dernde« israelitischc« .Nolonisten Familien >i««>

Besten der israelitischr« Armen llntkrstülzuttgs
verein herausgegeben Mltau IB4V 6 lii E 3> An

ieitung zum Schreib und Leseunterrichte in der jüdisch - heb

aischen Cursivschrisl Riga, t> Biblisch tat

mudlsche Mrdltiu odtr pragmatische Darstelluug der Arzne»
dt> alle« Israeliten. sowohl in theoretischer als practischer

'.>m«lbt, Elnschlniz der Swatsarznciklmdc u mit besondere!

Btrilckstcktlqung der Theologie Racb de« Quelle« m gedrängtettei
Kürze bearbeitet Erste AdlHeilung Allgemeine Ein

ieitung mit Einschluß der Geschichte und Literatu,

»er israelitischen Hei ltundt. Riga tund Leipzig. ig Com

Mtssion beiC L. Fnttzche > !850. XI V. und I!1»S. 6. 4> Des

selbenWerkcs zweite Abtheilung, enthält- Macrobionkn

Diärettk der alten Israeliten. Riga und Leipzig. IB.'»t >> «U

'») Drssclden Werkes dritte Abtheilung, enthalt Pa
thologtc und Chirurgie der allen Israeliten Riga lind Leipzia
IBSÄ. 8. ttv S k) Ki»ur m»«cl»,ilc .<ruet> Or»et» OK«-

------jirn. oder kurze AuSeittanderselzung der (Gebräuche deo israelitischen

Cultud. Räch liulco«!, Xiu. t>. Als Leitsaden für hebräische

'lrons ulld Privatschulen Mit Approbation de?' Ministeriums

der Bolksauskiärung Riga und Leipzig i ><»2 «) Biblisch

ralmudlsche Mediciu » s. w. Lierte Abthciluog. eathäit
Therapie nnd Snmvatbie der alten Israeliten Riga undLeipzig
«<>:t, öti S Dtutl -lieo Elementar Lesebuch sü >

md Privatschulen de» Dorpatschen LehrdezirkS Mit Approdarioi.
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de» Munttl.. d Votksausklärung Villau Vertag vsi!

H Hofinlauuund A >dannsotn> XUI.u IZ.'>S !»)Freut
Eum nut Erdeven u < w gotteodirnttliche Vor

:rägc zur Feier dcv Kchnungosestro stirer Koiserilchen Ma

-est ätctl,. am 22. .Auy uns zur Feier de» Namenstages
des GroMrlteu TkronfolgerS Cäsarewitsch ?c ?c.. den M August

zu einem motitttiatigen Riga. 18> t k>

lk C 10» der didlischtalmudischeil
und jetzigen Zeil Adqedructt in drm zu Leipzig dci 6. L Fritsche

erscheinenden dro s)ricnlc>." rcdigirtvon Dr. )ulluo
Fürst. '>t)rgang »46. R» 14 und lii 11) i>iü arisch.

Rotizcn die )udeu >n Kurland dctresfead Evtnda

»MW4?sto H v. 40. 11. St 2V. ZV. W uvd iv Set

.' > Baumgärtnn in Leipzigerscheinenden „Allg. Leitung d

v t>r. Pdilippson ' Zahrg 1847 und 12) Ueder

»i, Verszaht de» Pentateuchs. im Ät v« d Q 1847

Ro 17 l 't) cdeuds 1847

Ao .ll »4» Replik in Bnuq deo m der Wochcuschrist ..)ntaad'
X Ihrgttg RoS7Sp 4V> enthatlenen Aufsatzes detitett: die

polu.-livl. Proviuzcn und ilrre Vtvohaer Edciid'

No 15> Recension des zu Wlina erschienenen

Ro lii It»> llcdcr den Rutzcn der Bidliograpliie
Edends !>47 '..» 17» llcdcr den BuddiSWUS. Ddul

navas iv Zemen. et Tatmtd» v. s. w. Edend»' 1847

Ro öl». 18> Programm zur de« Werte».
Bidl taim Mcdiciu Edends 1848 «o 42 »,S) Biogra
pt,ik des Etia Vevlta Edeuds 184VRo 4. '».«» ÄV)Re
ceusiou de» »au Prvsessor Frieoreick derausgegede
neu Wertes, betitelte ln> Bidel. nattirdift. anttuopoldgische
und medicinische Fragmente Ebenda, »4», «o. 1.1. '14. 1«.

18. ZU»; V. SS. 24. SV 21» Literarische »natekten

Edeuds 18Ä). Ito 3. 5». ? 22) Reeeusian der zu War
'

schau erschienenen S chrirl, ti,»ni,« d Kmdcrarzt,

.vn l>r.Ps Studcncti Edcndi' -l

Ebends Ro tt K4) Nerenkion des Buche» ..Die
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Vehrr von ver Beschneidung ' Edends 1854). No 27

25) Bibliographische Notizen und Lite'aturderichte

Edends 1845 No 4,i; 184li. No !9. 2ti :l2 35. :I7

184?' No 5. 12. Ut. 15. 17. lv ?9. 2l). 2». LS. »Z

24. :42. 35. 3ti :t7. 4«. 42. s(>: IU4B No ». 27.29.
.12. 34. 35. 42. 4:». 44. 4.5. 47. 51. 52; IB4S

No 25; 1850 No 3. 2<». 29. 32. 37. 38. 39. 41. 1851 No 2»».

Außerdem wird Schreiber Dieses auch von Dr. )utius Fürn
n der Vorrede <S. VIII) seines »u Leipzig 1t449 bei Wilh. En

gel mann erchiencnen Wertes ~l!ii>ii»tl>e»«ut ,Iu<I»n«.- B i Bib

llographischeS Handbn h d.-r gcsaminten jüdischen Literatur u s w

als Teilnehmer desselben durch bibliographische Unter

itülzuugen erwähnt 27) Orientalische Utdliographie
inländischer Bibliotheken )n der zu Dorpat erscheinen
den Wochenschrift . Unland" l>>sl No 14 5p 229 No 22

Sp 377. No :w SP 515 No 53. Sp. 94tt 1852 No 22

Sp. 432 Ro tt. Sp No 20. Sp. 415

28) Analeeten und Miocetl en Etymologie von Weichsel
zopf sl'Ii«» I?nl«>ni«».) Etymologie einiger OrtSvenennnngen in

Kurland und dessen Umgebung Ebendaselbst 1843 No 7.

Sp 1 29> 5 opoqrapb> schr Notizen die Stadt Mitau

detteffend In der „Neuen Mitaucr Zeitung" No 51

S 299 No YS. S 369 3V» Topographische Notizen
die Städte Mitau und Riga detreffend Zn, „Unland
No 1t». Ep 163 und IV4 31) Die ZonanuiSfeier. in

Mitau,c ?c Ebendaselbst 1851. No 2K Sp. 4»8. No 27

Sp. 479 :t2) Ueber den Zustand der Ehräer in Gru

sien Edends 1851 No 22. Sp 37V ZS> Zur Kcnntuiß
der Zuden in Kaukasirn Edends 1853 No W. Sp S>W

:144 «nalecten und Miseellen Edends 1852 «o W

35)Ueber den Grand und Stoff von GHthc s „Faust"
sammt einer Entgegnung zu dem in No. 29 und 3V d Inlan-
des 18S3 enthaltenen Aufsätze ..Sieben Sprachunarten im Ze»t

'chen ' Ebends. 185ZNo M. Sp SN. 824. BSS. BA. 827

und Endlich 3i>> acgcnwärtige Gt'chichle der Zuden in Liv

und Kurland .iuin Drucke vorbereitet und 37) Kurzgefaßte
NeligionS und Sittenlehre der Israeliten: zunächst
nls Leitfaden sür hebräische Krons und Pcivatschulen: mit Sp

probation deS Ministeriums der VoltSausNärung. W) Kurze

Auseinandersetzung der Gebräuche des israelitischen



77

«ltUltttSi 11. CursuS. Äo> Metrisches Gedicht von«. Ha,
Gcwn. nnd Immerwährender K aiender der Juden

Nachdem nun hier dirGeschichte ver edräischeu inLiv

und Kurlaad von der sruhesleu Vergangenheit dis auf dir Gegc«
wart speciell dargestellt lvorden ist. sei eS zugleich schließlich erlaubt,

diese ganze Periode .>l concci.lriren. sie näher inS Auge zu fassen
und zn beleuchten, und dabei einen Blick in die Zutuns! zu richtea

Wir baden im Verlaufe dieser Geschichte zur Genüge ersehen

daß die hier lebenden Cdräcr in vcrhältnißiaaßig viel geringerer
Zeit, als dieses in der Regel au vielen andern Orten deS In
«nd AuSlandrs gaschehen ist. sich zu einer Stufe erhoben haben,

aus der sie der ihnen verliehenen Bürgerrechte nicht unwürdig er

scheinen, und haben dieselben im Allgemeinen die lebhaftesten Ke

weise von ihrem inner«» Leben nnd ihrem moralischen Bewußtsein

?enri wer nur in« Geringsten den Fortschritten der Hmnam

tat folgt, wird gestehen, daß unter den .>>aup»bkweggründtll der

traurigen VehandlnnqSwkisc der Juden in den vorigen lahrtmn
dtrten lediglich der Umstand hervorziihebtil war. daß dir Juden

selbst, mit Recht oder Unrecht
~

»ich vom socialen Ledcn völlig
zurückzöge» und in riucr Lethargie verharrten. wodurch aber die

Regierungen und Völker sich über das Wesen und den Charakter

der Juden und des ludenthums iv völliger Untunde befanden,
»n Folge dessen man die Juden ailo nur als ein trauriges

machtniß vcrgangrner Zeiten betrachtete und sie wie rin nutzloses
Möbel behandelte Sobald aber in Mitten der niederge

iretenen und verachttien Manc sich wieder > in uinereo zu

zeigen begann, und einen der völlig zerstört schien,

beurkundete, erwachte auch m den bisherige« Verachtet n das lob

licht Sterbe«, diesen immer lebendiger hervortretendenOrMismuc
m untersuche«, dos intensive und erleniive Wirten seiner Kräfte zu

kennen und auS seinem Kerne so wie aus seinem Wachsthum? und

seinen Verzweigungen zu entfalten und zum allgemeinen Nutzen des

Staates hinzuleiten — Nun haben oberauch die hiesigen Edräer in

einer verhältnißmäßig kurzen Zeit zurGenüge bewiesen, daß sie ihre,

Ausgabt sich bewußt, und nach Kräften m streben bemüht waren,

um alö nützliche Glieder der bürgerlichen Gesellschaft betracht«

zu werden
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Werfen wn nur erneu oberflächlichen Blick aus dieselben «nd

fragen zunächst ini Allgemeinen nach dein Zustande der Bildung
und Sittlichkeit unter deuseiden. w darf diese, nn zweifelhaft alö

rin sehr günstiger bezcichnct werdeu Selbst drr unbemittelte

Theil der hiesigen ebräischen Bevölkerung sucht seine Kinber in

den Elementartenntnisien entwedsr durch Privatunterricht .' in den

Personen abgerechnet, möchte die Zahl derer sehr klein sein, die

nicht mindestens des deutschen Uesens und Schreibens kundig wa

ren. Freilich ist noch in sehr vielen Familien der hiesigen ebräischen
der gewöhnliche, verdorbene jüdische Jargon üblich

aber auch diesen sehen wir bei der neuern Generation immer mcb,

unter auch die russische und französische Sprache nnd bei den Fa

miiienhäuptern sowobl. als besonder' i den, jüngern Geschlechte,

ist meist eine sehr bedeutend» Sorgfalt aui die Erzirhung und den

Unterricht verwandt, und de, volare indische steht
dem gebildeten christlichen Kaufmann >i, keiner Beziehung etwa>>

nach Ferne, ist die Zahl derer nicbt unbedeutend, welche wlss»n
iebaftltchtUniversttätsstudieii machen, vdei inindestenodasGymna
uumunddieKreicschnirnbesuchen, undEinige sich auch offenk

lichalsstrsbsameLiterattNli.Kunstlkrgtzeigt Wasde, inoraliieln''

Zustand betrifft, so ist derselbe abgesehen von der berrstHenden

Sittenreinheil im )nnem der Fcnmtie schon in so fern als m

höchst vesriedigender zu erkennn«, daß bei ihnen, laut den officio

Im statistischen Notittu. gewisse Verdrech,! >
Ausiehneu gegen die aesctzlichen Autoritäten. aidßchtiiche Todtong.

Verwandtenmord. Kindermord. Fnlchtadtreibui'.a Blutschande

Päderastie u s w gar nicht, und Erceffe und in Be.

anlassung drv Brauntweinsaufens nur höchst selten, vorkommen

drückendsten nicht selten ;um Verbrechen lebenden Arnmth nach

Kräften abgeholfen Zhren, Erwerbe und ihrer Beschäftigung
nach, gehören die Ebräer in Riga und Kurland ciilen Ständen

an. natürlich mit Ausnahme des ihnen dem bestehenden Gesetz«

»och nicht zugänglichen Staude» >>. den verschiedencnligsten

Handwerken und eben nicht den leichtesten findet man viele Ebräer
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du Nlnst sich durch tuchtlgt Arbeit vortbkilhasi ausznchneu. »och

größer aber jft die dn Knaben, die in «Nttftn Zeit als

Lehrvurscheu und Gesellen bei Handwerken, oller Gattung und

dci Künstlern zu finden find. )>» KansmonnostMtdc füllen va

mentuch die Edrarr in Kurland alle verschieden» Stufen desselben

ano. vom Handelsjnden. per «>il alten Klrivern und Büchern

nausirt. die. zum Banriuiei >>s«cn Ramze». Ader in keiner von

diesen Stufen gilt d r ebräisehe Geschäftsmann, oder auch der

edräische Handwnks, fn> wemaer reel und redlich, als fein ehrift

sicher Eollege

Und wenn auch tun und da em Edraer beim Schlelchhande»

detroffen w»rd. w geschietit dieses meist nur von denen. die zu

den alten armen Sündern gehören, d h die uoch aus jean

Periode herstammen, wo sast frdrr aus dcv edräischen Bevölke

lung sich dem Handel widmete und dci ungünstigen Umständen

nicht selten veranlaß! wurde« itirc Zuflucht zum Schleichhandel zu

nehmen, ivas adtt gegenwärtig kklneowegee» de> ist. Auch

ist von den getroffenen Maßregel» drr Regierung ;u !.offen, yak

der Schleichhandel unter den Ebräern nunmehr gan;

Als völlig unbeqnindet dürft» auch der vo« Einigen den hie

sigen Ebräern gnnachte Voiwn,'. ats wäre durch den Anwacho

derselben d»c christliche städtisch» Bevölkerung iv ihrem Handel
md Gewerbe decinträchtigt wordru. ju.betragen sei». Denn

tinerstitS ist die Klage über schltchte Zeiten nicht erst jetzt entftau

den. sondern zu allen Zeiten und an alle« irrten, also auch hier'

orts gab lmd giebt es Leute. weiche uazufrirden mit dem. ivas

ihnen dao l'»mmml und voll de? gehässigsten Neides

stets jene Klage üder schlechte Zeiten und über angebliche Beeia
trächtig'unq dnrch oe>i Nächsien im Mündt führe«! ja sogar im

oorigen ii d» it, als die Ebräer noch völlig vom

Handel und G, werbe in den Städten Kurland? ausgeichofscn wa

Kurlands ausrufen. m>d nn I7ilti machten die Bürger
Künstler und Handwerker der Stadle Mitau und Windau

ihre Beschwerden bei ver compelenten Behörde darüber anhängig,
daß. ihrer Angabe nach, g.rvissc Kaufleute sie in ihrer Nahrung
beeinträchtigten, wobei sie noch außerdem gegen diese ihre ehriüli

chen Mitbürger über die angeblich iv ihren Satz-, Höker- und

Gewürzbuden sich befindenden verfälschten und vermischten Waa
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reu. falsche Maße und Gewichte, live» vao Unwesen uud die

Lasterhaftigkeit, welche ,n denKrügen und Schenken in den Städ-

ten, desonverv in Mitau, stattfändeil. über Wucher und andern

Umug lebhaslc Klage und süd.ten (Man ver

gleiche binüder .Bericht und Gutachten der zui llntersuchuna
der Angelegenheiten und Beschwerden de: Kurläudi! i ru Städu

und Bürger verordneten ljommite. aedruekt zu Mitau l«'t'» />ol
i»:t . »o wie auch die Zillingsche Schrift. betitelt: die

sogenannte bürgerliche Union in Kurland. Riga. 17152und NM

:t shl. k.> Andererseits kann eine Vermehrung von Einwohnern.

mertt, eine Hand die andere wäscht- und gesetzt auch eo werde

surch eimii uanibafleu Zuwachs von Personen ein oder der ander«

anderer Tneil dnrm herbelschaffllug von und.«ln

dung und anderer nothwendiger Gegenstände, welche doch jene
Personell unerläßlich sür ihr Geld »ausen odcl ansertigeu lassen

lnüffen- und so bewährt sich auch hier die von der göttlichen Bor

setiung weidlich festgesetzte Bestimmung, daiz dir Natur und na

meullich die menschliche Gesellschaft eine qrojzc Kette bildet, dereti

iiizelne Glieder alle ohm mittund für einander'beste

den nnd wirken mnmn

Berichtigung.

5. iv. Z. v. o. ist. iiinzuzufüotin 2 und Pircvaul't oo» k"N,«I

- >ll». » 14 o. o. ist hlnzuzofüqrn: auiierdnv ttniqc )ndividucn 'otta> aIH»

- in. v. ii. ünilatl l. 51-> > < in mi>> i c> li.

ii«i. IÄ v. u Individum l. Znd!vic> ur n.

I>»v. u ?v:Klujim l. s<>k>»ui>n>.
tj4. 2v. o Xitir» I. »>»oim». »it.r»>. chA.
»»4. u - Ortkodor. l. orthodox,

«uszerdn» vtiicdk nmii nni>ik strd rmqri-niiltient slrmstörmdk Znr,num'
:ic>n»sknler zu vrroristrn
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